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... das trällerten bzw. dozierten in Marschmusik schon 1930 
Heinz Rühmann, Willy Fritsch und Oskar Karlweis in dem gu-
ten alten Film: „Die drei von der Tankstelle“. Das Lied ist ein 
Evergreen und trifft den Nagel in Sachen Freundschaft auf den 
Kopf. „Ein Freund bleibt immer ein Freund, auch wenn die gan-
ze Welt zusammenfällt.“
Was wäre Stan ohne Olli, Pat ohne Patachon, Tom ohne Jerry, 
Tim ohne Struppi oder Butch Cassidy ohne Sundance Kid? 
Genau, sie wären ohne ihren Gegen- oder Mitspieler niemals 
so bekannt geworden. Sie kennen ja nun schon meinen Hang 
zu Filmen und deren Helden. Mit ihnen lässt es sich trefflich 
umschreiben, was so eine Freundschaft ausmacht. Man benö-
tigt einen im Leben, der einem ordentlich die Meinung geigt, 
mit dem man die berühmten Pferde stiehlt und einen wortlos 
zur Seite steht und einfach da ist, wenn das Leben an die Tür 
klopft. Während manche Menschen mehrfach nur ein leises 
und zartes Klopfen des Lebens aushalten müssen, haut es bei 
manchen so richtig an die Tür. Dann benötigt man als erstes 
einen Moment der Besinnung und dann Jemanden, dem man 
ungeschminkt alles erzählen kann.
Frauen fällt dies bekanntermaßen leichter. Wir kennen alle 
diese schier endlosen Mädels-Abende, bei denen Wein und 
Eis verzehrt werden und eine Taschentuchbox nicht ausreicht, 
weil man gar nicht mehr aufhören kann zu weinen. Danach 
lässt sich doch das Ding, was man Leben nennt, gleich viel 
besser aushalten. Männer schrauben wortkarg in der Garage 
oder dem Hobbykeller etwas zusammen. Und der Eine ver-
steht den Anderen wortlos. Falls Sie denken, dass ich mächtig 
die Klischeekiste bediene, muss ich ihnen mitteilen, dass es bei 
80 Prozenz der Bevölkerung, welche einen Menschen ihren 
Freund oder ihre Freundin nennen, genauso stattfindet. Den-
noch gibt es noch viel zu viele Menschen, die einsam sind und 
nicht wissen, mit wem sie Freud und Leid teilen können.
Poetisch kann man den guten alten Schiller zitieren, der in sei-
ner „Ode an die Freude“ deklariert: „Wem der große Wurf ge-
lungen, eines Freundes Freund zu sein, … mische seinen Jubel 
ein!“ Beethoven vertonte das Ganze und machte daraus einen 
Hit. 1785 kamen feministische Züge in den poetischen Werken 
der hoch verehrten Literaten nicht vor. Hier ging es um Män-
nerfreundschaften. Manifestiert wurde das Ganze mit: „Alle 
Menschen werden Brüder!“ 
Es müssen nicht gleich Oden sein, die man seinen Freunden an-
gedeihen lässt – es macht aber Sinn, immer mal wieder seinen 
Freunden mitzuteilen, dass es schön ist, sie zu haben!

Manuela Krause

Ereignis Malerei: neue
Ausstellung in Wurzen    Seite 21
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Beschlussfassungen

Der Stadtrat der Stadt Wurzen hat in seiner öffentlichen Sit-
zung am 23.06.2020 folgende Beschlüsse gefasst:

- Beschluss 90-12./20
 Zustimmung zur Beendigung einer ehrenamtlichen Tätigkeit 

(Mandatsniederlegung) – Herr Christoph Mike Dietel
- Beschluss 91-12./20
 Zustimmung zur Ablehnung einer ehrenamtlichen Tätigkeit 

– Herr Philipp Pätz
- Beschluss 92-12./20
 Zustimmung zur Ablehnung einer ehrenamtlichen Tätigkeit 

– Herr Francesco Riva 
- Beschluss 93-12./20
 Abberufung eines sachkundigen Einwohners im Ausschuss 

für Technik und Stadtentwicklung – Herr David Kramer 
- Beschluss 94-12./20                
 Beschluss zur Entsendung von Ratsmitgliedern in den Beirat 

des Kooperationsmanagementes im Wurzener Land
- Beschluss 95-12./20
 Bebauungsplan „Wohnen in & an der ehemaligen Molkerei 

– Abwägung
- Beschluss 96-12./20
 Bebauungsplan „Wohnen in & an der ehemaligen Molkerei 

– Satzung
- Beschluss 97-12./20         
 Bebauungsplan „Handeln und Musizieren am und im Was-

serturm“ als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 
13 a BauGB – Abwägungsbeschluss

- Beschluss 98-12./20    
 Bebauungsplan „Handeln und Musizieren am und im Was-

serturm“ als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 
13 a BauGB – Satzungsbeschluss

- Beschluss 99-12./20
 Bebauungsplan „Wohngebiet an der alten Handelsschule“ – 

Aufstellung und Offenlage
- Beschluss 100-12./20
 Außerplanmäßige Ausgabe – Brunnen mit Steuerungssys-

tem Stadion ATSV

Der Stadtrat der Stadt Wurzen hat in seiner nichtöffentlichen 
Sitzung am 23.06.2020 folgende Beschlüsse gefasst: 

- Beschluss 101-12./20
 Abbestellung der stellvertretenden Kassenverwalterin
- Beschluss 102-12./20
 Bestellung der stellvertretenden Kassenverwalterin 
- Beschluss 103-12./20
 Verkauf Eigentumswohnung – Alte Bahnhofstraße 6/8

Wurzen, 25.06.2020

Jörg Röglin 
Oberbürgermeister

Ausgabe 08 / 2020
Wurzener Stadtjournal mit dem Amtsblatt 

der Großen Kreisstadt Wurzen und den Ortsteilen 
Erscheinungsdatum: 20.08.2020
Redaktionsschluss: 11.08.2020

Öffentliche Auslegung des Entwurfes des Bebauungsplanes  
„Wohngebiet an der alten Handelsschule“ in Wurzen

Beschluss-Nr.:99-12./20 vom 23.06.2020

Der im Bereich des abgerissenen Drahtseilwerkes südlich des 
REWE-Marktes aufgestellte und ergänzte Bebauungsplan 
„Wohngebiet an der alten Handelsschule“ soll erneut gemäß § 
4a Absatz 3  BauGB öffentlich ausgelegt werden. Der räumliche 
Geltungsbereich des Planes liegt an der Dr.- R.-Friedrichs-Straße 
im Norden, der Rosa-Luxemburg-Straße im Osten, dem REWE-
Markt im Süden und entlang der Grundstücke Goethestraße 14 
bis 20 im Osten der Stadt Wurzen. Mit dem Bebauungsplan soll 
Baurecht für Stadthäuser geschaffen werden.

Der Bebauungsplan wurde im beschleunigten Verfahren gemäß 
§ 13 a BauGB aufgestellt. Es wird darauf hingewiesen, das ge-
mäß § 13 a Abs.4 Nr. 3 i.V.m. § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB von 
der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 
und § 4 Abs. 1 BauGB, von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB sowie von der Erarbeitung eines Umweltberichtes nach § 
2a BauGB abgesehen wurde.

Nunmehr wird der Bebauungsplan um eine textliche Festset-
zung über Bindungen für Bepflanzungen gemäß (§ 9 Absatz 1 
Nr. 25 b BauGB) ergänzt. Weiterhin entfällt das Baufeld WA 2 
einschließlich der zugehörigen Verkehrsfläche und wird durch 
eine Fläche für Gemeinschaftsanlagen ersetzt.

Der ergänzte Bebauungsplan wird in der Zeit vom 30.07.2020 bis 
einschließlich 10.09.2020 in der Stadtverwaltung Wurzen, Fried-
rich-Ebert-Str. 2, 04808 Wurzen öffentlich ausgelegt.

Stellungnahmen sind nur zu den Änderungen gestattet und kön-
nen von jedermann während der Auslegungsfrist schriftlich oder 
zur Niederschrift vorgebracht werden. Dies kann in der Stadtver-
waltung Wurzen, FB Service & Bau, Friedrich-Ebert-Str. 2, 04808 
Wurzen während der Dienstzeiten

Montag 09.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr
Freitag 09.00 bis 12.00 Uhr 

erfolgen.

Planausschnitt, nicht maßstäblich

Öffentliche Bekanntmachung
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Satzung zum Bebauungsplan „Wohnen in & an der ehemaligen 
Molkerei“ als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß 
§ 13a BauGB

Der Stadtrat der Stadt Wurzen hat in seiner Sitzung am 
23.06.2020 den Bebauungsplan „Wohnen in & an der ehemligen 
Molkerei“ als Satzung beschlossen und die Begründung gebilligt 
(Beschluss-Nr. 96-12./20). Der Bebauungsplan wurde als Bebau-
ungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB aufgestellt. 
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst die Flurstücke 
682/d (tw.), 683/b, 684/a, 685/a, 685/b, 685/c, 685/d ,685/e, 727 
(tw.), 728/b, 728/c, 728/d, 728/e, 728/h und 861/1 (tw.) der Ge-
markung Wurzen.

 Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes, nicht maßstäblich

Jedermann kann den Bebauungsplan mit seiner Begründung 
bei der Stadtverwaltung Wurzen, Fachbereich Baumanage-
ment, Fachdienst Stadtplanung und Tiefbau, Zimmer 224, Fried-
rich-Ebert-Straße 2, 04808 Wurzen zu den Dienststunden einse-
hen und über den Inhalt Auskunft verlangen. Zusätzlich ist der 
Bebauungsplan auf der Internetseite der Stadt Wurzen wie folgt 
abrufbar: https://www.wurzen.de/stadt-wurzen/stadtplanung/
bebauungsplaene/abgeschlos-sene-b-planverfahren/

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der 
Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird 
hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach
(1) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, 

(2) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
planes und des Flächennutzungsplanes 

(3) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorganges 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des 
Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend 
gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder 
den Mangel begründet, ist darzulegen.

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 
2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Demnach erlöschen Entschä-
digungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene 
Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

Wurzen, den 25.06.2020

Jörg Röglin, 
Oberbürgermeister

Bekanntmachungsanordnung

Nach § 4 Abs. 4 der Sächsischen Gemeindeordnung gelten 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften zustande gekommen sind, nach Ablauf eines 
Jahres nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn die Ausfertigung 
der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, der 
Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen Ge-
setzwidrigkeit widersprochen hat, vor Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss 
beanstandet hat oder b) die Verletzung der Verfahrens- oder 
Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung 
des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schrift-
lich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Sätze 1 bis 
3 sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hin-
gewiesen worden ist.

Der geänderte Bebauungsplan „Wohngebiet an der alten Han-
delsschule“ der Stadt Wurzen einschließlich der Begründung ist 
im Internet auf den Websites https://buergerbeteiligung.sach-
sen.de/ und https://www.wurzen.de/stadt-wurzen/stadtpla-
nung/bebauungsplaene/b-plaene-im-verfahren/ 
abrufbar.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 
Beschlussfassung über die Satzung des Bebauungsplanes unbe-
rücksichtigt bleiben.

Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht 
werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht 
oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend ge-
macht werden können.

Wurzen, den 01.07.2020 

Jörg Röglin
Oberbürgermeister
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Satzung zum Bebauungsplan „Handeln und Musizieren am und 
im Wasserturm“ 

Der Stadtrat der Stadt Wurzen hat in seiner Sitzung am 23.06.2020 
den Bebauungsplan „Handeln und Musizieren am und im Was-
serturm“ als Satzung beschlossen und die Begründung gebilligt 
(Beschluss-Nr. 98-12./20). Der Bebauungsplan wurde als Bebau-
ungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB aufgestellt. 
Der Flächennutzungsplan ist gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im 
Wege der Berichtigung anzupassen. Mit dieser Bekanntmachung 
tritt der Bebauungsplan in Kraft.

Das Plangebiet befindet sich östlich der Wurzener Innenstadt 
zwischen August-Bebel-Straße, Martin-Luther-Straße/Clara-Zet-
kin-Platz, Goethestraße und der Pestalozzi-Oberschule Wurzen. 
Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 682/1, 682/2, 682/3, 
682/4, 682/b, 682/e, 732/10 (teilw.), 732/11 (teilw.), 732/12 
(teilw.), 860 (teilw.), 861/1 (teilw.), 1411/28, 1411/29, 2092/7 
(teilw.) und 2092/4 der Gemarkung Wurzen.

Jedermann kann den Bebauungsplan mit seiner Begründung, 
dem Umweltbericht und der zusammenfassenden Erklärung bei 
der Stadtverwaltung Wurzen, Fachbereich Baumanagement, 
Friedrich-Ebert-Straße 2, 04808 Wurzen, zu den Dienststunden 
einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der 
Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird 
hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach
(1) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, 

(2) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
planes und des Flächen¬nutzungsplanes 

(3) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorganges 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des 
Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend 
gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder 
den Mangel begründet, ist darzulegen.

 Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes, nicht maßstäblich

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 
2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Demnach erlöschen Entschä-
digungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene 
Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile ein-
getreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

Wurzen, den 30.06.2020 

Jörg Röglin
Oberbürgermeister

Bekanntmachungsanordnung

Nach § 4 Abs. 4 der Sächsischen Gemeindeordnung gelten 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften zustande gekommen sind, nach Ablauf eines 
Jahres nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn die Ausfertigung 
der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, der 
Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen Ge-
setzwidrigkeit widersprochen hat, vor Ablauf der in Satz 1 
genannten Frist a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss 
beanstandet hat oder b) die Verletzung der Verfahrens- oder 
Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung 
des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schrift-
lich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Sätze 1 bis 
3 sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hin-
gewiesen worden ist.

Bürgertelefon der Stadt Wurzen
		03425 / 8560 156, -157, -158
Corona-Hotline des Landkreises Leipzig
		03437 / 9845 566
 www.lk-l.de
Zentrale Hotline der Staatsregierung 
		0800 / 1000 214
Bürgertelefon des Sozialministeriums
		0351 / 564 55855
		buergerbeauftragte@sms.sachsen.de
 www.sms.sachsen.de/coronavirus
Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
		116117
 www.116117.de – Der ärztliche Bereitschaftsdienst
Hotline der Unabhängigen Patientenberatung
		0800 / 0117722
Robert-Koch-Institut (RKI)
 www.rki.de: Informationsangebot des RKI rund um 

das Virus sowie Handlungsempfehlungen zum Ver-
halten beim Auftreten von Coronavirus-Infektionen

Wichtige Kontaktdaten
Hilfe in der Corona-Krise: 
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der Haushaltssatzung mit Wirtschaftsplan des Abwasserzweck-
verbandes Muldenaue für das Wirtschaftsjahr 2020 und der 
Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde

Die zuständige Rechtsaufsichtsbehörde beim Landratsamt Land-
kreis Leipzig hat mit Datum vom 12.06.2020 folgenden Bescheid 
erlassen:

1. Die Gesetzmäßigkeit des Beschlusses zur Haushaltssatzung 
mit Wirtschaftsplan des Abwasserzweckverbandes Mulde-
naue für das Jahr 2020 vom 20. Mai 2020 wird bestätigt.

2. Die unter § 3 der Haushaltssatzung vorgesehene Kreditauf-
nahme von 2.556.739,37 € wird in voller Höhe genehmigt.

3.  Dieser Bescheid ergeht kostenfrei.

Die Haushaltssatzung und der Wirtschaftsplan 2020 liegen mit 
allen Anlagen gemäß § 76 Abs. 3 der Sächsischen Gemeindeord-
nung in der Zeit vom 03.08.2020 bis 10.08.2020 in den Ge-
schäftsräumen des Abwasserzweckverbands Muldenaue, Zi. 110, 
Friedrich-Ebert-Straße 2 in 04808 Wurzen, zu den Sprechzeiten 
zur Einsichtnahme für jedermann öffentlich aus.

Öffentliche Bekanntmachung

Bekanntmachung der Stadtverwaltung Wurzen
Fachbereich Service und Bauwesen
Neufassung des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG)
Novellierung § 54 – Bestandsverzeichnisse

Mit Inkrafttreten des neu gefassten Sächsischen Straßengesetzes 
zum 13.12.2019 wurde eine wesentliche Neuerung, die Neufas-
sung  des  §  54  SächsStrG  zu  Bestandverzeichnissen, aufgenom-
men. Darin heißt es in Absatz 3:
Sind Straßen, Wege  und Plätze im  Sinne von § 53 Absatz 1 Satz 
1 nicht bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022 in ein Bestands-
verzeichnis aufgenommen, verlieren sie den Status als öffentli-
che Straße. Wer ein berechtigtes Interesse an der Eintragung als 
Straße, Weg oder Platz im Sinne von § 53 Absatz 1 Satz 1 hat, hat 
dies der Gemeinde schriftlich bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2020 mitzuteilen. 
Die Gemeinde soll in den Fällen des Satzes 2 innerhalb eines Jah-
res eine schriftliche Entscheidung über die Eintragung treffen. 
Nach Ablauf der Frist nach Satz 1 oder nach Abschluss des Ver-
fahrens nach Satz 4 ist die Eintragung in das Bestandsverzeichnis 
nur nach erfolgter Widmung gemäß § 6 zulässig.
Auf Grund dieser Novellierung fordern wir alle Grundstücksei-
gentümer öffentlich genutzter Straßen, Wege und Plätze der 
Stadt Wurzen, welche ein berechtigtes Interesse am Status „öf-
fentlich“ und deren Aufnahme in das Straßenbestandsverzeich-
nis der Stadt Wurzen haben, auf, dies der

Stadtverwaltung Wurzen
Straßenverwaltung Wurzen – Herr Klömich
Friedrich-Ebert-Straße 2
04808 Wurzen

bis einschließlich 31.12.2020 mitzuteilen.

Sie erreichen Herrn Klömich telefonisch unter: 03425/ 8560 171
oder per E-Mail: K.Kloemich@wurzen.de.
Für Fragen zum Inhalt des Straßenbestandsverzeichnisses, ande-
re Fragen zum Straßenbestandsverzeichnis bzw. zum Verfahren 
bei Eintragungen wenden Sie sich bitte ebenfalls an Herrn Klö-
mich.

Auszug aus dem Straßengesetz für den Freistaat Sachsen (Säch-
sisches Straßengesetz – SächsStrG)

§ 53 Einteilung der vorhandenen öffentlichen Straßen 
(Übergangsvorschrift zu § 3 und § 6)
(1) 1 Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhandenen Straßen, 

Wege und Plätze, die zu diesem Zeitpunkt mit oder ohne eine 
Entscheidung nach § 4 Absatz 1 der Straßenverordnung vom 
22. August 1974 (GBl. I S. 515) ausschließlich der öffentlichen 
Nutzung dienten oder betrieblich-öffentliche Stra-ßen  wa-
ren, sind öffentliche Straßen im Sinne dieses Gesetzes. 2 In 
diesen Fällen stehen dem Träger der Straßenbaulast, soweit 
er noch nicht Eigentümer der der Straße, dem Weg oder dem 
Platz dienenden Grundstücke ist, die Rechte und Pflichten des 
Eigentümers der Ausübung nach in dem Umfang zu, wie es die 
Aufrechterhaltung des Gemeingebrauchs erfordert.

§ 54 Bestandsverzeichnisse 
(Übergangsvorschrift zu § 4)
(1) 1 Bestandsverzeichnisse sind nach ihrer erstmaligen Anle-

gung sechs Monate in den Gemeinden zur öffentlichen Ein-
sicht auszulegen. 2 Die Straßenbaubehörden haben den Lauf 

Öffentliche Bekanntmachung dieser Frist vorher öffentlich bekanntzugeben. 3 Soweit die 
Beteiligten bekannt sind, sind sie gegen Zustellungsnachweis 
zu unterrichten. 4 Die Verwaltungsgerichte entscheiden auch 
über die bürgerlich-rechtlichen Fragen unter Ausschluss des 
Rechtsweges vor den ordentlichen Gerichten.

(2) Wird eine Eintragung nach Absatz 1 im Bestandsverzeichnis 
unanfechtbar, gilt eine nach § 6 Absatz 3 erforderliche Zustim-
mung als erteilt und die Widmung als verfügt.

(3) 1 Sind Straßen, Wege und Plätze im Sinne von § 53 Absatz 
1 Satz 1 nicht bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022 in ein 
Bestandsverzeichnis aufgenommen, verlieren sie den Status 
als öffentliche Straße. 2 Wer ein berechtigtes Interesse an der 
Eintragung als Straße, Weg oder Platz im Sinne von § 53 Ab-
satz 1 Satz 1 hat, hat dies der Gemeinde schriftlich bis zum 
Ablauf des 31. Dezember 2020 mitzuteilen. 3 Die Gemeinden 
haben auf die Sätze 1 und 2 bis zum 30. Juni 2020 öffentlich 
hinzuweisen. 4 Die Gemeinde soll in den Fällen des Satzes 2 
innerhalb eines Jahres eine schriftliche Entscheidung über die 
Eintragung treffen. 5 Nach Ablauf der Frist nach Satz 1 oder 
nach Abschluss des Verfahrens nach Satz 4 ist die Eintragung 
in das Bestandsverzeichnis nur nach erfolgter Widmung ge-
mäß § 6 zulässig.

(4) 1 Mit Ablauf der Frist nach Absatz 3 Satz 1 wird für alle zu 
diesem Zeitpunkt in ein Bestandsverzeichnis eingetragenen 
Straßen, Wege und Plätze vermutet, dass sie nach § 53 Ab-
satz 1 Satz 1 öffentliche Straßen im Sinne dieses Gesetzes ge-
worden sind, soweit die jeweiligen Bestandsverzeichnisse den 
Straßenverlauf unter Angabe von Straßenklasse, Anfangs- und 
Endpunkten sowie den Baulastträger erkennen lassen. 2 Satz 
1 gilt nicht, sofern über Verwaltungsverfahren nach Absatz 3 
Satz 2 und 4 sowie über Rechtsbehelfe noch nicht rechtskräf-
tig entschieden wurde. 3 Soweit die Voraussetzungen nach 
Satz 1 nicht erfüllt sind, sollen formelle oder materielle Feh-
ler der Bestandsverzeichnisse in einem ergänzenden Verwal-
tungsverfahren nach diesem Gesetz oder aufgrund dieses Ge-
setzes unter Beteiligung der Betroffenen nachträglich geheilt 
werden.
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Sprechzeiten:
Mo. 9-12 Uhr  Di.     9-12 und 13-18 Uhr
Mi. 9-12 Uhr  Do.    9-12 und 13-16 Uhr
Fr. 9-12 Uhr

Haushaltssatzung 2020

Auf der Grundlage des § 58 Absatz 2 des Sächsischen Gesetzes 
über kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) in Verbindung 
mit den §§ 16 ff. der Verordnung des Sächsischen Staatsminis-
teriums des Innern über kommunale Eigenbetriebe im Freistaat 
Sachsen (Sächsische Eigenbetriebsverordnung - SächsEigBVO) 
in der jeweils gültigen Fassung hat die Verbandsversammlung 
des Abwasserzweckverbandes Muldenaue in ihrer Sitzung am 
20.05.2020 für das Jahr 2020 folgenden Wirtschaftsplan für den 
"Abwasserzweckverband Muldenaue" beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan
Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wird wie folgt festgelegt: 

Erfolgsplan 
1. Erträge  3.989.470,00 € 
2. Aufwendungen  - 3.870.216,00 €
     
Gewinn    119.254,00 € 

Liquiditätsplan 
1. Mittelzu- / Mittelabfluss 
aus lfd. Geschäftstätigkeit  772.289,00 € 
 
2. Mittelzu- / Mittelabfluss 
aus Investitionstätigkeit  - 2.556.739,37 € 
 
3. Mittelzu- / Mittelabfluss 
aus Finanzierungstätigkeit  1.523.525,37 € 

§ 2 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen 
Verpflichtungsermächtigungen 
wird festgesetzt auf: –   € 
  
§ 3 Kreditaufnahmen
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen wird festgesetzt auf:          2.556.739,37 € 
 
§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, 
der im laufenden Wirtschaftsjahr zur 
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in 
Anspruch genommen werden darf, 
wird festgesetzt auf: 472.000,00 €  
 
§ 5 Umlagen
Die Gesamtbeträge der Umlagen nach den §§ 20 - 23 der Satzung 
des Abwasserzweckverbandes Muldenaue vom 08.11.2013 wer-
den festgesetzt auf: 
• Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage  

Wurzen 123.000,00 €
• Straßenentwässerungsinvestitionskostenumlage  

Bennewitz 238.500,00 €
• Straßenentwässerungsunterhaltungskostenumlage  

Wurzen 95.440,00 €
• Straßenentwässerungsunterhaltungskostenumlage  

Bennewitz 28.508,00 €
• Allgemeine Betriebskostenumlage Wurzen –       € 

• Allgemeine Betriebskostenumlage Bennewitz –       € 
• Investitionskostenumlage Wurzen –       € 
• Investitionskostenumlage Bennewitz     –       €

Wurzen, den 20.05.2020

Bernd Laqua, 
Verbandsvorsitzender

Bekanntmachungsanordnung
Nach § 4 Abs. 4 der Sächsischen Gemeindeordnung gelten Sat-
zungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften zustande gekommen sind, nach Ablauf eines Jahres 
nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande 
gekommen, es sei denn,

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Geneh-

migung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt wor-
den sind,

3. der Verbandsvorsitzende dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 
SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

4.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat 

oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegen-

über der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der 
die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
worden ist.

Ist eine Verletzung nach Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, 
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen. Sätze 1 und 2 sind nur 
anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung auf die 
Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen hinge-
wiesen worden ist.

Bennewitz, 23.07.2020

Bernd Laqua
Verbandsvorsitzender

Stadt Wurzen 
Friedrich-Ebert-Str. 2 
04808 Wurzen
Telefon: 03425 8560-0 
Telefax:  03425 8560119 

Öffnungszeiten des Rathauses
Mo. 9.00 – 12.00 Uhr
Di.  9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr
Mi.  geschlossen
Do.  9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr
Fr. 9.00 – 12.00 Uhr
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Schlichten statt richten
Aufforderung zur Bewerbung als ehrenamtliche/r Friedensrich-
ter/in der Stadt Wurzen

Entsprechend den Regelungen des Gesetzes über die Schiedsstel-
len in den Gemeinden des Freistaates Sachsen (Sächs. Schieds- 
und Gütestellengesetz – SächsSchiedsGütStG) sind die Gemein-
den verpflichtet, Schiedsstellen zu errichten. 

Die Aufgaben der Schiedsstelle werden von einem/r ehrenamt-
lich tätigen Friedensrichter/in wahrgenommen. Bei der Ausübung 
seines Amtes führt er/sie die Bezeichnung „Friedensrichter“ oder 
„Friedensrichterin“ (nachfolgend: Friedensrichter, meint m/w/d).

Der Friedensrichter hat die Aufgabe, außerhalb eines Gerichtsver-
fahrens kleinere Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten – 
vermögens- und strafrechtlicher Art – zu schlichten und zu versu-
chen, im Schlichtungsverfahren eine Einigung herbeizuführen. Die 
Palette der Schlichtungsthemen reicht dabei von Nachbarschafts-
streitigkeiten über Ärger mit dem Vermieter, bürgerliche Rechts-
streitigkeiten über vermögensrechtliche Ansprüche bis hin zu 
Ansprüchen wegen begangenen Delikten wie Körperverletzung, 
Hausfriedensbruch, Beleidigung oder Sachbeschädigung.

Die Amtszeit beträgt 5 Jahre, die des jetzigen Amtsinhabers endet 
am 01.11.2020. 

Daher werden hiermit interessierte Bürgerinnen und Bürger auf-
gefordert, sich für das Ehrenamt des Friedensrichters im Schieds-
stellenbezirk Wurzen für die Amtszeit 2020 bis 2025 zu bewerben. 
Vorgesehener Amtsantritt ist der 02.11.2020. 

Der Friedensrichter wird vom Stadtrat gewählt. Die Wahl bedarf 
der Bestätigung durch den Vorstand des Amtsgerichtes in dessen 
Bezirk die Schiedsstelle ihren Sitz hat. Der gewählte Friedensrich-
ter wird von dem für die Bestätigung zuständigen Vorstand des 
Amtsgerichts in das Amt berufen und auf die Erfüllung seiner 
Pflichten vereidigt. 

Hinsichtlich Ihrer Bewerbung beachten Sie bitte folgende Kriterien 
und Ausschlussgründe:
 
1. Der Friedensrichter muss nach seiner Persönlichkeit und seinen 

Fähigkeiten für das Amt geeignet sein. 

2. Friedensrichter kann nicht sein, wer 
a)  als Rechtsanwalt zugelassen oder als Notar bestellt ist, 
b) die Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten geschäftsmäßig 

ausübt, 
c) das Amt eines Berufsrichters oder Staatsanwaltes ausübt oder 

als Polizei- oder als Justizbediensteter tätig ist. 

3. Friedensrichter kann ferner nicht sein, wer die Fähigkeit zur 
Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt oder durch gericht-
liche Anordnung in der Verfügung über sein Vermögen be-
schränkt ist. 

4. Friedensrichter soll nicht sein, wer 
a) bei Beginn der Amtsperiode das 30. Lebensjahr noch nicht oder 

das 70. Lebensjahr schon vollendet haben wird,
b) nicht in dem Bezirk der Schiedsstelle wohnt, 
c) gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder der Rechtsstaat-

lichkeit verstoßen hat, insbesondere die im Internationalen 

Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 19.12.1966 
gewährleisteten Menschenrechte oder die in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte vom 10.12.1948 enthaltenen 
Grundsätze verletzt hat oder 

d) für das frühere Ministerium für Staatssicherheit oder Amt für 
nationale Sicherheit tätig war. 

5. Bei ehemaligen Mitarbeitern oder Angehörigen in herausgeho-
bener Funktion von Parteien und Massenorganisationen, der 
bewaffneten Organe und Kampfgruppen sowie sonstiger staat-
licher und gemeindlicher Dienststellen oder Betriebe der ehe-
maligen DDR, insbesondere bei Abteilungsleitern der Ministe-
rien und Räte der Bezirke, Mitgliedern der SED-Bezirks- und 
Kreisleitungen, Mitgliedern der Räte der Bezirke, Absolventen 
zentraler Parteischulen, politischen Funktionsträgern in den 
bewaffneten Organen und Kampfgruppen, Botschaftern und 
Leitern anderer diplomatischer Vertretungen und Handelsver-
tretungen sowie bei Mitgliedern der Bezirks- und Kreiseinsatz-
leitungen wird vermutet, dass sie die als Friedensrichter erfor-
derliche Eignung nicht besitzen. 

Diese Vermutung kann widerlegt werden. 

6. Der Friedensrichter, Bewerber oder Vorgeschlagene hat gegen-
über der Gemeinde schriftlich zu erklären, dass Ausschluss-
gründe nach Nr. 2 bis 5 nicht vorliegen und seine Einwilligung, 
Auskünfte zu den Ausschlussgründen der Nr. 4 c) und d) und 
der Nr. 5 beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes einzuholen, zu erteilen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Stadt befugt ist, die Auskunft 
und die Einwilligung nach vorgenannter Nr. 6 (d.h., das Auskünf-
te beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicher-
heitsdienstes eingeholt werden dürfen) zu verlangen. 

Ihre Bewerbung inkl. der Erklärungen nach o.g. Nr. 6 richten Sie 
bitte bis zum 31.08.2020 an die 

Stadtverwaltung Wurzen 
Justiziar M. Rieder
Friedrich- Ebert-Straße 2
04808 Wurzen 

Für Interessierte bietet die Stadtverwaltung auch einen unver-
bindlichen Besprechungstermin nach individueller Absprache an.

Wurzen, den 07.07.2020

M. Rieder
Justiziar

Alle Vereine oder Gruppen, die die 
Wurzener Sporthallen nutzen, wer-
den gebeten, die Termine für die Hallenbelegung in 
der neuen Saison zu melden. Abgabetermin in der 
Stadtverwaltung war eigentlich der 15. Juni 2020. 
Fragen und Hinweise bitte an Frau Frömmig, 
E-Mail: s.froemmig@wurzen.de

Bitte schnellstmöglich melden:    

Termine für Hallenbelegung

Information
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Mit dem Stadtfonds „Aktives Wurzen“ 
werden in der Wurzener Innenstadt 
und Ostvorstadt kleine Projekte un-
kompliziert ermöglicht und mit Städte-
baufördermitteln unterstützt. 
Vielleicht ist Ihnen schon mal die Sitze-
cke an der alten Eibe in der Wencesla-
igasse aufgefallen? Solche und andere 
kleine Projekte sind es, die mit Unter-
stützung durch Mittel des Stadtfonds 
„Aktives Wurzen“ durch die Wurzener 
Stadtgesellschaft umgesetzt werden 
können. Die Finanzierung der Projek-
te erfolgt dabei zu gleichen Teilen aus 
privaten Mitteln und Städtebauförder-
mitteln. Derzeit wartet vor allem der 
Fördertopf der Ostvorstadt noch auf 
Projektideen, um diesen auszuschöp-
fen. 
Wer hierfür Ideen hat, kann bis 17. 
August 2020 einen Antrag einreichen.  
Weil die Handhabung dieses Förder-
instruments möglichst unkompliziert 
und lokal laufen soll, entscheidet nicht 
etwa eine ferne Fördermittelbehörde, 

sondern ein lokales Gremium über die 
eingereichten Projektanträge. Das Gre-
mium trifft sich dazu zwei bis vier Mal 
im Jahr und setzt sich derzeit aus Ver-
treterInnen der Stadtpolitik und -ver-
waltung, aus Handel und Wirtschaft 
und einem Verein als Fondsverwalter 
zusammen. Für alle Interessierten, die 
im Gremium über eingereichte Projek-
tideen mitentscheiden und so im Klei-
nen bei der Gestaltung und dem Zusam-
menleben in Wurzen mitwirken wollen, 
sind aktuell zwei Sitze im Stadtfonds 
Gremium zu vergeben. 
Es sind daher alle lokalen Vereine, Ini-
tiativen, EigentümerInnen, MieterInnen 
und anderen lokalen Akteure wie Bür-
gerInnen angesprochen, sich hierauf 
mit einer kurzen Interessenbekundung 
bis zum 17. August 2020 zu bewerben. 
Diese sollte nach Möglichkeit nicht län-
ger als eine Seite sein. Neben Informa-
tionen zur eigenen Person bzw. Institu-
tion wie Alter, Stadtteil, berufliche und 
ehrenamtliche Tätigkeit, Kooperationen 

mit anderen Akteuren u. a. sollten Sie 
auch Ihre Motivation zur Mitarbeit im 
Gremium kurz beschreiben. 
Der Stadtfonds „Aktives Wurzen“ wird 
begleitet durch die Citymanager Wur-
zen. Sie stehen beratend allen Antrag-
stellern zur Seite und moderieren die 
Sitzungen des Stadtfonds Gremiums. 
Alle Anfragen zu Projektideen bzw. die 
Anträge selbst können an die Citymana-
ger gerichtet werden. 
Nähere Informationen zum „Was, wie, 
wo kann gefördert werden?“ finden 
Sie auf www.wurzen.de. Direkt auf der 
Startseite im Bereich „schnell gefun-
den“ führt ein Link zu den Details zum 
Stadtfonds „Aktives Wurzen“.

Kontakt: 
E-Mail: citymanager@wurzen.de
Telefon:  03425-8560148
Post: Stadt Wurzen, Citymanagement 
Wurzen, z.H. Frau Neudert
Friedrich-Ebert-Straße 2
04808 Wurzen

Stadtfonds „Aktives Wurzen”
Intressenbekundungen bis 17. August 2020 einreichen

Wurzener BürgerInnen gestalten den neuen 
Doppelhaushalt mit
In diesem Jahr steht die Haushaltspla-
nung 2021/2022 in der Stadt Wurzen an. 
Im Doppelhaushalt plant die Stadt Wur-
zen mittelfristig insgesamt 17 Mio. Euro 
zu investieren. Sie, liebe Bürgerinnen 
und Bürger, sollen bei der Findung von 
Projekten und deren Priorisierung mit-
wirken können. Welche Projekte liegen 
Ihnen am Herzen, wo muss unbedingt 
etwas angepackt werden? 
Dafür sind drei Beteiligungs- und Diskus-
sionsrunden mit Ihnen vorgesehen:
Im ersten Schritt sollen Sie uns Ihre 
Ideen nennen. Diese werden dann auf 
Umsetzbarkeit und benötigtes Investiti-
onsvolumen durch die Stadtverwaltung 
geprüft. Teilnehmen können Sie per 
Post, per Mail oder online über die Web-
seite der Stadt Wurzen.
Im zweiten Schritt sollen dann durch Ihr 
Voting die drei wichtigsten Bürgerpro-
jekte ausgewählt werden. Das Voting 
kann wiederum per Post, Abgabe im 
Bürgeramt oder über die Webseite der 
Stadt Wurzen durchgeführt werden. Die 
Veröffentlichung der Votingliste erfolgt 
im Amtsblatt. 
Abschließend wollen wir dann mit Ihnen 
in einer Bürgerwerkstatt über den vor-
liegenden Haushaltsplan, die Investiti-

onen der Stadt Wurzen 
sowie Ihre Bürger-
projekte spre-
chen. Die Ein-
ladung können 
Sie ebenfalls 
dem Amtsblatt 
entnehmen.

Schicken Sie Ihre Idee:
Post: 
Stadtverwaltung Wurzen
Friedrich-Ebert-Straße 2
04808 Wurzen
E-Mail: c.hanspach@wurzen.de 
online: www.wurzen.de

Zeitplan:
23.07. bis 06.08.2020 
Ideenphase
15.08. bis 31.08.2020 
Votingphase
im September 2020 
Bürgerwerkstatt

Informationen zu den 

    Beteiligungs- und Diskussionsrunden

Ehrenamtliche Patienten-
fürsprecher gesucht!

In Krankenhäusern 
oder psychiatri-
schen Einrichtun-
gen beraten und 

prüfen Patientenfürsprecher Wünsche 
und Beschwerden von Patienten. 
Melden Sie sich, ich berate Sie gern: 
Birgit Vetter, Tel. 03425 9182762, Haus 
der Sozialarbeit, Freiwilligenzentra-
le, Bahnhofstraße 22, 04808 Wurzen, 
fz.wurzen@diakonie-leipziger-land.de
Sprechzeit: dienstags 9.00 bis 14.00 Uhr 
und nach Vereinbarung.

Durch die Corona-Krise konn-
te das beliebte Pyrnaer  Turm-
fest in diesem Jahr leider nicht 
stattfinden. Für 2021 hoffen die 
Organisatoren,  das sich die Situ-
ation entspannt hat und Veran-
staltungen normal durchgeführt 
werden können. Dann findet 
auch das Turmfest wieder wie 
gewohnt, am Freitag vor dem Jo-
hannistag (24. Juni) statt. 

Bitte vormerken: Turmfest Pyrna 

   soll 2021 wieder stattfinden  



Wurzener Amtsblatt Ausgabe 07 / 202010

RubrikAktuell

AktivSport SAXONIA e.V.
Kreis Kinder- und Jugendspiele Karate
Am 04.07.2020 war es endlich so weit. 
Nach viermonatiger Wettkampfpause 
konnte mit den Kreis Kinder- und Ju-
gendspielen im Landkreis Leipzig im 
Kyokushin Karate das erste Turnier aus-
getragen werden. Über 60 Karatekas 
folgten der Einladung in die Turnhalle 
der Oberschule Naunhof, um ihr Können 
zu zeigen. Zur Eröffnung begrüßte Ver-
einschef Michael Schramm, den verant-
wortlichen Mitarbeiter der Sportjugend 
im Kreissportbund Landkreis Leipzig, 
Jan Rodewald. Er wünschte den Teil-
nehmern viel Erfolg und überreichte die 
Preise für die Sport Champs der Nach-
wuchssportlerehrung an Neele Streller 
und Johannes Reuter. Nach dem Beginn 
startete das Turnier mit der Disziplin 
Kata. Kata, ein Ablauf von vorgegeben 
Techniken gegen einen imaginären Geg-
ner. Bewertet wird hier das Gesamtbild 
aus Technik, Atmung, Körperspannung 
und Ausführung. In den Kategorien, die 
nach Gürtelfarbe und Alter eingeteilt 
waren, traten die Karatekas im Poolsys-
tem, jeder gegen jeden an. Auch in der 
darauffolgenden Disziplin Kumite, dem 
Freien Kämpfen, ging es dann richtig 
zur Sache. Alle Kämpfer waren hoch-
motiviert und gaben alles. Auch die, die 
das erste Mal auf der Wettkampfmatte 
standen, liesen sich die Aufregung nicht 
anmerken und kämpften wie die Fort-
geschrittenen.  Das Turnier fand unter 
Ausschluss des Publikums in der Halle 
statt.  

Das AktivSport SAXONIA Gastronom 
Team hatte auch hier und besonders für 
die wartenden Eltern eine Lösung parat. 
Die Verpflegung wurde nach außen ver-
legt und die Eltern konnten ihre Kinder 

auf einem Bildschirm mitverfolgen. Die 
Sportjugend übernahm die Betreuung, 
Vorbereitung und das Coachen an der 
Matte, der Kämpfer. Die medizinische 
Absicherung übernahmen Marin und 
Simone. Ein großes Dankeschön an alle 
Beteiligten, dass das Turnier so durch-
geführt werden konnte.

Smart in die Zukunft des Rehasports
Wie in vielen anderen Bereichen des 
Lebens findet auch im Sport ein tech-
nischer Fortschritt statt. Eine Erleich-
terung und Vereinfachung der verwal-
tungstechnischen Vorgänge hat jetzt im 
AktivSport SAXONIA Einzug gehalten. 
Begonnen wurde im Rehasport mit der 
digitalen Unterschrift der Anwesenhei-
ten. Somit fällt der umfangreiche Papie-
raufwand weg und es bleibt mehr Zeit 
zum Sporteln. So wird eine Abteilung 
nach der anderen auf diese smarte Wei-
se umgestellt. In naher Zukunft wird es 
genauso gängig sein wie das manuelle 
Unterschreiben auf Papier.

Erster Hilfe Kurs 
Bereits zum dritten Mal bietet der Ak-
tivSport SAXONIA in diesem Jahr einen 

Erste-Hilfe-Kurs in Kooperation mit 
dem DRK Muldental an. Am Samstag, 
29.08.2020 findet dieser für alle Füh-
rerscheinbewerber aller Klassen, neue 
betriebliche Ersthelfer, bestehende be-
triebliche Ersthelfer (Fortbildung aller 
zwei Jahre) Übungsleiter und Trainer 
in Vereinen oder alle Interessierten, 
welche ihre Kenntnisse als Kraftfahrer 
auffrischen wollen, 8 Uhr in der Groß-
steinberger Str. 25-27 in Naunhof statt. 
Anmeldungen sind über das Buchungs-
portal des DRK Muldental möglich. Die 
Plätze sind begrenzt, wir bitten um 
rechtzeitige Anmeldung.
Telefon: 034293 554000 
(Mo – Do 9 – 12 und 13 – 15 Uhr)  
E-Mail: info@as-saxonia.de 
Internet: www.as-saxonia.de 
Facebook: AktivSport SAXONIA e. V.

Siegerehrung der Aktiven Wettkämpfer durch die Kampfrichter, Fotos: ASS

Foto: A. Zelck / DRK e.V.

Wurzener Knirpse feiern ihr Zuckertütenfest

Am 24. Juni 2020 feierten die Vorschü-
ler der AWO Kneipp® Kindertagesstätte 
„Knirpsenland“ in Wurzen endlich ihr 
langersehntes Zuckertütenfest. 

Lange Zeit stand wegen der aktuellen Co-
rona-Situation nicht fest, ob die Kinder 
das Ende ihrer Kindergartenzeit über-
haupt würden gebührend feiern können.
Die ABC-Schützen waren sehr stolz, als 
sie ihre Schultüten vom Zuckertüten-
baum pflückten. 
Nach der Schultütenernte gab es für 
alle Vorschüler noch weitere tolle Über-
raschungen: Alle bekamen Luftballons, 
Mützen und pro Gruppe einen Fußball 
geschenkt. Sogar Mister Knirps kam wie-
der zu Besuch und überraschte die Kin-
der mit lustigen und spannenden Zaube-
reien und kleinen Süßigkeiten.

Dann kam die nächste Überraschung: 
Anstatt Mittagsschlaf zu machen, ging 
es in den Wurzener Stadtpark auf den 
Spielplatz. So viele Highlights sorgten für 
strahlende Kinderaugen.

Wir möchten uns an dieser Stelle vor al-
lem auch bei unseren Sponsoren bedan-
ken. Ohne diese wäre der Tag nur halb so 
schön geworden. Vielen Dank an die Fiel-
mann AG in Grimma und an das Mazda 
Autohaus Lieske in Eilenburg.

Der Tag wird für alle unvergessen blei-
ben. 
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24. Juli  Wochenschlussandacht
19.00 Uhr Wurzen, Dom St. Marien 

26. Juli  7. Sonntag nach Trinitatis
09.00 Uhr Sachsendorf
09.00 Uhr Nemt  
10.00 Uhr Wurzen, Dom St. Marien 
10.45 Uhr Wurzen, Dom St. Marien 

31. Juli  Wochenschlussandacht
19.00 Uhr Wurzen, Dom St. Marien 

02. August  8. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr Wurzen, Dom St. Marien 
14.00 Uhr  Burkhartshain

Gottesdienste im Juli / August 2020
Ev.-Luth. Kirchgemeinde 
Kühren-Burkartshain 
und Wurzen

Veranstaltungen

Energieberatung der Verbraucher-
zentrale Sachsen startet wieder durch 
Persönliche Beratungen und Energie-Checks mit 
vorheriger Terminvereinbarung ab sofort möglich

Hunde im Sommer 
nicht im Auto lassen!
Im Sommer kann das 
Auto schnell zur töd-
lichen Falle für Ihren 
Hund werden. Es reicht 

nicht aus, das Fenster einen Spalt 
offen zu lassen. Ein Hund kann 
nicht schwitzen. Ganz schnell 
kann so ein Hitzschlag eintreten. 
Bitte lassen Sie Ihren Hund im 
Sommer zu Hause oder lassen sie 
ihn beim Einkaufen mit einer an-
deren Person vor dem Geschäft 
im Schatten warten. Zögern Sie 
nicht die Polizei zu rufen, wenn Sie 
einen Hund in Not in einem Auto 
entdecken. 

Kittenalarm
Zur Zeit werden bei uns im Tier-
heim und auf Pflegestellen sehr 
viele Katzenkinder versorgt. Diese 
suchen möglichst zu zweit oder 
bei einer bereits vorhandenen 
Katze ein Zuhause. Bei Interesse 
melden Sie sich gern per Mail bei 
uns: info@tierheim-wurzen.com. 
Wir vereinbaren dann mit Ihnen 
einen Termin. Vielen Dank.

Paule & Garry

Wir sind Paule (li., Vater, geb.2012) 
und Garry (re., Sohn, geb. 2013) 
und sind liebenswerte Jack Rus-
sel Mischlinge (geimpft und ge-
chipt). Wir möchten zusammen 
in ein neues Zuhause ziehen. Wir 
sind nur ungern getrennt. Wir 
gehen gern spazieren, sind gut 
leinenführig und beherrschen 
die Grundkommandos. Wasser 
ist unser Element, da sind wir 
nur schwer herauszubekommen. 
Fremden gegenüber sind wir zu-
nächst zurückhaltend, was sich 
mit ein bisschen Ruhe und Geduld 
schnell legt. Kleine Kinder und 
Katzen sollten nicht im Haushalt 
leben. Die mögen wir beide nicht.

Die Energie-Experten der Verbraucher-
zentrale Sachsen führen ab sofort wie-
der persönliche Beratungen durch. Zur 
Vorbereitung wurden in den vergange-
nen Wochen Prozesse sowie das Schutz- 
und Hygienekonzept angepasst. „Der 
Schutz der Verbraucher, Kooperations-
partner und Mitarbeiter steht bei der 
Öffnung unseres Beratungsangebotes an 
oberster Stelle“, erklärt Lorenz Bücklein, 
Regionalmanager der Energieberatung 
der Verbraucherzentrale Sachsen.
Neben der persönlichen Energiebera-
tung in den Beratungseinrichtungen der 
Verbraucherzentrale oder unseren Ne-
benstellen in vielen Kommunen können 
ab sofort auch wieder Termine für die 
beliebten Energie-Checks zu Sanierungs-
themen wie Solarenergie, Heizungs-
tausch und Wärmedämmung vereinbart 
werden.
„Gerade bei der Heizungserneuerung 
profitieren Hauseigentümer schon seit 
Anfang des Jahres von gestiegenen För-
dermöglichkeiten“, so Bücklein. Aber 
auch für den Hitzeschutz und die nach-
trägliche Wärmedämmung sind die 
Fördermittel infolge des Klimapaketes 
angehoben worden. Zudem hat die Bun-
desregierung mit dem aktuellen Kon-
junkturpaket die Mittel zur Gebäudes-
anierung aufgestockt. 
Aber auch Mieter können sich in ge-

wohnter Weise 
unabhängig und 
kompetent beraten 
lassen. Hier bie-
ten sich besonders 
die Themen Stro-
manbieterwechsel 
oder die Prüfung 
der eigenen Heiz-
kostenabrechnung 
an. Mieter, die sich 
ein wenig unab-
hängiger von der Energiepreisentwick-
lung machen möchten, können sich zu 
Solarmodulen auf Balkon und Terrasse 
informieren.
Persönliche Beratungen finden nur nach 
vorheriger Terminvereinbarung statt. Es 
gelten die allgemeinen Kontakt- und Si-
cherheitsstandards.
Termine für alle Angebote (einschließlich 
der persönlichen Beratung im Stadthaus 
Wurzen) können zentral unter der kos-
tenlosen Telefonnummer 0800 - 809 802 
400 oder unter 03425 – 8560 180 verein-
bart werden. 
Die Energieberatung hat außerdem das 
Angebot der Online-Vorträge in den Zei-
ten der Corona-Krise stark ausgebaut. Ei-
nen Überblick erhalten Sie unter: www.
verbraucherzentrale-energieberatung.
de/beratung/online-vortraege

PM Verbraucherzentrale Sachsen e. V.

Tierheim Wurzen 

Tiere suchen ein Zuhause

Katholische Pfarrei 
St. Franziskus
25. Juli 17.00 Uhr Hl. Messe, Wurzen
 17.30 Uhr Hl. Messe, Beucha

26. Juli 09.00 Uhr Hl. Messe, Grimma 
 09.30 Uhr Hl. Messe, Wurzen
 10.30 Uhr Hl. Messe, Naunhof

Bitte informieren Sie sich über unsere Home-
page: www.kirche-muldental.de.

07. August  Wochenschlussandacht
19.00 Uhr Wurzen, Dom St. Marien 

09. August  9. Sonntag nach Trinitatis
10.00 Uhr Wurzen, Dom St. Marien 
14.00 Uhr  Sachsendorf
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Wurzener Wunder

13.06.2020
Lieselotte Sophie Theis
Gewicht: 1.375 g, Größe: 39 cm
Die glücklichen Eltern sind: Maria 
Sophie Dumjahn und Sebastian Theis 

20.06.2020
Luna Emilia Bret'l
Gewicht: 3.610 g, Größe: 55 cm
Die glücklichen Eltern sind: 
Andrea und Daniel Bret'l

21.06.2020
Ben
Gewicht: 4.765 g, Größe: 55 cm
Die glücklichen Eltern sind: 
Jennifer und Jürgen Koch

23.06.2020
Noah Leander Lieske
Gewicht: 3.810 g, Größe: 50 cm
Die glücklichen Eltern sind: 
Selina und Sören Lieske

26.06.2020
Arthur Neumann
Gewicht: 3.140 g, Größe: 51 cm
Die glücklichen Eltern sind: 
Isabel Neumann und Maik Schneider

26.06.2020
Lennard Kufner
Gewicht: 3.450 g, Größe: 51 cm
Die glücklichen Eltern sind: 
Josefine und Enrico Kufner

01.07.2020
Jette Böge
Gewicht: 4.060 g, Größe: 53 cm
Die glücklichen Eltern sind: 
Juliane Böge und David Scheibe

01.07.2020
Meta Lola Erika
Gewicht: 3.385 g, Größe: 51 cm
Die glücklichen Eltern sind: 
Julia und Falko Hermsdorf

02.07.2020
Isabella Schimkus
Gewicht: 3.885 g, Größe: 51 cm
Die glücklichen Eltern sind: 
Elisabeth Thiele und Philip Schimkus  

07.07.2020
Sunny Lynn Nicht
Gewicht: 2.950 g, Größe: 51 cm
Die glücklichen Eltern sind: 
Sandra Reinhardt und Marcus Nicht 

10.07.2020
Lea Gerda Hessel
Gewicht: 3.100 g, Größe: 49 cm
Die glücklichen Eltern sind: 
Nicole Schönwälder und Philip Hessel  

11.07.2020
Karl Armin
Gewicht: 3.540 g, Größe: 51 cm
Die glücklichen Eltern sind: 
Kristine und Manuel Spiske

12.07.2020
Lou Eichholz
Gewicht: 2.460 g, Größe: 46 cm
Die glücklichen Eltern sind: 
Loreen Eichholz und Markus Müller

Sa. / So., 01. / 02.08. 7.00 - 7.00 Uhr
Dipl.-Med. Maren Vetterlein

Mittwoch, 05.08. 14.00 - 7.00 Uhr
Peter Fischer

Sa. / So., 08. / 09.08. 7.00 - 7.00 Uhr
Peter Fischer

Mittwoch, 12.08. 14.00 - 7.00 Uhr
Dr. med. Dirk Hausen

Sa. / So., 15. / 16.08. 7.00 - 7.00 Uhr
Dr. Corinna Hegeman

Mittwoch, 19.08. 14.00 - 7.00 Uhr
Dipl.-Med. Maren Vetterlein

Sa. / So., 22. / 23.08. 7.00 - 7.00 Uhr
Dipl.-Med. Christina Gerth

Mittwoch, 26.08. 14.00 - 7.00 Uhr
Dipl.-Med. Christina Gerth

Sa. / So., 29. / 30.08. 7.00 - 7.00 Uhr
Dipl.-Med. Maren Vetterlein

Urlaub
DM Gerth 08.08. - 16.08.20
P. Fischer 13.08. - 30.08.20

Dr. Sachse 10.08. - 30.08.20
DM Hausen 15.08. - 06.09.20
DM Hegemann 31.08. - 04.09.20

Praxis geschlossen
Dr. Vetterlein 03.08. und 31.08.

Herr P. Fischer 
 034293 29183
04683 Naunhof, Lindenstraße 17

Frau Dipl.-Med. Gerth 
 0176 75038229 
04680 Colditz, Sophienstraße 12

Herr Dr. med. Hausen 
 03437 911214 
04668 Grimma, Straße des Friedens 27

Frau Dipl.-Med. Hegemann 
 034292 72021 / 0152 26207369 
04821 Brandis, Markt 13

Herr Dr. med. Sachse 
 034385 51374 oder 0152 57465475
04668 Mutzschen, F.-Geyer-Siedlung 1c

Frau Dipl.-Med. Vetterlein 
 03437 942289 oder 0178 6695242
04668 Grimma, August-Bebel-Straße 20

Bereitschaft der Kinderärzte im August 

Schreibfehler bei den Namen der Babys oder 
der Eltern bitten wir zu entschuldigen. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Wir gratulieren

 
Familiennachwuchs beschert den 
stolzen Eltern zahllose glückliche 
Momente. Viel zu schade wäre es, 
diese Erinnerungen nicht festzuhal-
ten. Kamera oder Smartphone sollte 
daher jederzeit griffbereit sein. 
Für schöne Babyfotos muss die Fa-
milie nicht zwingend ein Fotostudio 
besuchen. Zu Hause hält man den 
Alltag fest, zudem ist das Baby in der 
vertrauten Umgebung am entspann-
testen. Für besondere Aufnahmen 
lohnt es sich, öfter mal die Perspek-
tive zu wechseln. „Hinknien oder auf 
den Bauch legen – mit etwas Kör-
pereinsatz geht man auf Augenhö-
he des Babys und das kleine Model 
wirkt gleich viel präsenter“, sagt Ce-
we-Fotoexperte Robert Geipel. 
Die schönsten Schnappschüsse las-
sen sich als Wandbilder im Zuhause 
dekorieren oder in einem Fotobuch 
verewigen. Unter www.cewe.de gibt 
es weitere Tipps.

djd

Kleiner Held ganz groß
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Neu: Pilgern mit Musik auf dem Ringelnatzpfad
Längst ist es kein Geheimtipp mehr: 
Mit einem Spaziergang über den Rin-
gelnatz-Kunstpfad bereichert man jede 
Familienfeier und jedes Ehemaligen-
treffen. Sein Mix aus Stadtgeschichte, 
humorigen oder nachdenklichen Versen 
vom Dichter aus Wurzen und einmaligen 
Kunstwerken übt starken Reiz auf Gäste 
aus. Nun bekommt der von Vereinen 
geschaffene, überwiegend aus Spenden 
und Fördergeldern finanzierte Pfad eine 
neue Dimension – er wird zum Musiks-
paziergang. Reinhören kann jedermann 
mit einem Smartphone, denn jede der 
13 Säulen bekommt einen QR-Code als 
Zugang zur passenden Musik. Gestartet 
wird das musikalische Pilgern zum Rin-
gelnatzSommer 2020
Geboren wurde die Idee 2016 bei der 
feierlichen Übergabe des Pfades an 
die Stadt. Die Leipziger Musikerin und 

Komponistin Ingeborg Freytag (siehe Kul-
turGuide) machte mit Spontankompositi-
onen den Rundgang zum unvergesslichen 
Musikerlebnis. Seither begleitet 
sie zu jedem RingelnatzSom-
mer den Rundgang mit ihrer 
Geige und spontan entstehen-
den Werken. Diese Augen-
blicksmusik ist zu schade zum 
Verklingen nach einem Mal, 
fand sie schließlich, und bot 
dem Ringelnatz-Verein an die 
Kompositionen dauerhaft zu 
fixieren und dem Pfad quasi 
eine neue Kunstdimension 
hinzuzufügen. Wahrschein-
lich eine in Deutschland 
einmalige Idee, erkannte 
der Ringelnatzverein und 
machte sich auf den Weg, 
Geld für die Komponistin 

aufzutreiben. Offene Ohren fand er beim 
Landkreis und in der Stadt Wurzen über 
den Stadtfonds „Aktives Wurzen“.

Das ganze Programm 
zum RingelnatzSom-
mer 2020 vom 1. bis 9. 
August auf www.ringel-
natz-verein.de.

Um Vorbestellung bei 
der Tourist-Information 
wird gebeten. Die Ver-
anstaltungen finden im 
Innenhof des Kulturhau-
ses Schweizergarten bzw. 
bei Regen im Saal des Kul-
turhauses statt. 

Jochim Ringelnatz 
Verein e. V. Wurzen

Aktuell

Schloss Wurzen strahlte rot in der „Night of Light“ 

Jegliche Art von Groß-
veranstaltungen sind 
aufgrund der COVID-19 
Krise untersagt. Business 
Events, Tagungen, Kongresse, 
Konzerte, Festivals oder The-
ateraufführungen – überall dort, wo 
Menschen zusammenkommen, um 
gemeinsam Darbietungen zu erleben 
oder sich zu relevanten Themen aus-
zutauschen, dürfen Veranstaltungen 
nur unter umfangreichen, behördlichen 
Auflagen durchgeführt werden. Selbst 
Messen und kleine Events, die momen-
tan wieder erlaubt sind, unterliegen zur-
zeit notwendigen Hygiene-Vorschriften; 
dies führt dazu, dass Veranstaltungen 
insgesamt zurzeit nicht mehr wirtschaft-
lich durchführbar sind.
Ein flammender Appell und Hilfe-
ruf an die Politik zur Rettung der 
Veranstaltungswirtschaft.
Alle Unternehmen aus der Veranstal-
tungswirtschaft sowie Veranstaltungs-
Locations (Special-Event- Locations, 
Veranstaltungszentren, Kongresshäu-
ser, Tagungshotels und sonstige Spiel-

stätten wie z.B. Theater, 
Philharmonien, Konzert-

hallen, Schauspielhäuser) 
in ganz Deutschland strahl-

ten in der Nacht vom 22. auf 
den 23.06.2020 bundesweit ihre 

Gebäude oder stellvertretend ein Bau-
werk in ihrer Region oder Stadt mit 
roter und farbiger Beleuchtung an, um 
auf die dramatische Situation in der 
Veranstaltungswirtschaft aufmerksam 
zu machen.
Die Veranstaltungswirtschaft steht auf 
der Roten Liste der akut vom Ausster-
ben bedrohten Branchen!
Ein leuchtendes Mahnmal und ein flam-
mender Appell der Veranstaltungs-Wirt-
schaft zur Rettung unserer Branche, 
die echte Hilfe anstelle von Kredit-Pro-
grammen benötigt! Wir fordern einen 
Branchendialog mit der Politik, um 
gemeinsam einen Weg aus der Krise zu 
finden!
Dieser Apell richtete sich an die breite 
Öffentlichkeit, um auf die dramatische 
Lage der Veranstaltungswirtschaft auf-
merksam zu machen.  Hierzu bedarf es 

einer groß angelegten, konzertierten 
Aktion, die bundesweit gleichzeitig statt-
findet und eine umfangreiche mediale 
Reichweite erzielt. Alle Bereiche der Ver-
anstaltungswirtschaft in Deutschland 
vereinigen sich zu einer übergreifenden 
Interessen- und Arbeitsgemeinschaft 
und initiieren die „Night of Light“.
Neben dem Schloss Wurzen haben 
im Umkreis auch die Muldentalhalle 
Grimma, das Völkerschlachtdenkmal, 
die Oper Leipzig u. v. m. mitgemacht. 
Veranstalter der Aktion waren Nach-
tagenten zusammen mit dem Schloss 
Wurzen. 

PM Schloss Wurzen

• anmelden bis zum   
 31.08.2020 unter:   
 www.7seen-wanderung.de
• eine von 31 Wanderungen mit  
 der passenden Streckenlänge 
 / eine eigene Strecke wählen
• bis zum 31.10.2020 wandern
• einen Screenshot von der  
 aufgezeichneten Strecke   
 oder Fotos senden an: 
 info@7seen-wanderung.de
• sich freuen über das tolle 7SW-
 Finisherpaket!
Im nächsten Jahr findet das Event 
vom 7.- 9. Mai statt!

Trotz Absage 2020: Lauft Eure 

   eigene 7-Seen-Wanderung!

Kleiner Held ganz groß
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Aktuell

Die Ausübung eines Ehrenamts fordert 
von der oder dem Ausführenden sehr 
viel ab. Oftmals wird die eigene Freizeit 
in den Hintergrund gestellt, um sich mit 
ganzer Kraft der ehrenamtlichen Aufga-
be zu widmen.
Um diese Bereitschaft und die oftmals 
langjährige und intensive Arbeit wert-
zuschätzen und zu ehren, möchte der 
Landkreis Leipzig wieder verdienstvolle 
Bürgerinnen und Bürger für ihre gelei-
stete ehrenamtliche Tätigkeit im Jahr 
2020 auszeichnen. Der Preis wird an-
lässlich des Neujahrsempfanges 2021 
durch den Landrat überreicht.

Der Ehrenamtspreis wird an Einzelper-
sonen vergeben, die sich in folgenden 
Bereichen engagieren:
Brand- und Katastrophenschutz / Ret-
tungsdienst; Jugend; Soziales; Sport; 
Gesellschaft / Politik / Wirtschaft oder-
sonstige Vereine.
Kennen Sie eine Person, die sich mit 
grenzenloser Tatkraft engagiert? Die 
Vorschläge für den Ehrenamtspreis 
können durch jede natürliche oder ju-
ristische Person, jedoch nicht für sich 
selbst, eingereicht werden. Bitte nutzen 
Sie das auf der Homepage des Land-
kreises Leipzig unter dem Suchbegriff 

"Ehrenamtspreis" zur Verfügung ste-
hende Formular.
Gern senden wir Ihnen dieses kostenfrei 
zu, bitten wenden Sie sich dazu an Frau 
Silke Benndorf (03433/241-1014), Herrn 
Thomas Klewe (03433/241-1013) oder 
per Mail an kreistagsbuero@lk-l.de.
Ihren Vorschlag senden Sie bitte 
bis 30.09.2020 (Poststempel oder 
E-Mail-Eingang) an:
Landratsamt Landkreis Leipzig
Büro des Landrates / Büro Kreistag
Stauffenbergstraße 4, 04552 Borna

PM Landkreis Leipzig

Ehrenamtspreis 2020: 
Zu ehrende Bürgerinnen und Bürger gesucht

Die Geburtsstunde erlebte das Netz-
werk für Demokratische Kultur (NDK) in 
einer Hinterhof-Wohnung in der Karl-
Marx-Straße, und ursprünglich wollte 
der Wurzener Verein sein 20-Jähriges in 
diesem Jahr dem Motto „Zurück zu den 
Wurzeln“ an ebenjenem Ort mit einem 

Sommerfest feiern. Daraus wurde in 
Pandemie-Zeiten am ersten Juli-Wo-
chenende eine Kundgebung auf dem 
Wurzener Markt, zu der sich der Verein 
ganz bewusst laut Martina Glass aus 
der Vereins-Geschäftsführung gegen 
Grußredner entschieden hatte. Allein 
Oberbürgermeister Jörg Röglin war gela-
den und führte aus, dass ein friedliches 
Zusammenleben in einer Stadt nicht 
vom Himmel falle. „Und manchmal tut 
es auch weh, wenn man sich reibt, um zu 
Lösungen zu kommen“, so das Stadtober-
haupt, der sich keine Gedanken darüber 
macht, dass der Verein eines Tages über-
flüssig werden könnte. „Demokratie ist 
ein schließlich ein Prozess, der stets am 
Leben erhalten werden muss, und das 
Netzwerk legt den Finger in die Wunde.“ 

Wie schmerzhaft dieser Prozess sein 
kann, hat das NDK in seiner 20-jährigen 
Geschichte ein ums andere Mal erfahren 
müssen. 30 Übergriffe gegen das Büro 
am Domplatz zählte Martina Glass auf, 
wobei es in manchem Jahr mehrere Zwi-
schenfälle gegeben hätte, wohingegen 
es in anderen ruhiger gewesen sei. „Die 
Widerstände aber, die wir im Jahr unse-
rer Gründung gespürt haben, existieren 
nach wie vor, und vielen Engagierten in 
Sachsen geht es ähnlich“, so Glass, deren 
Verein sein Jubiläum mit dem Leipziger 
Knall-Theater, mit einer Trommlerin-
nen-Gruppe, mit einer T-Shirt-Druckerei 
und mit jeder Menge Fotos aus den ver-
gangenen zwei Jahrzehnten beging. 

Text und Fotos: Roger Dietze

Widerstände existieren nach wie vor

Neuzugang am MVZ Wurzen
Am 17. August nimmt Frau Dr. Madlen 

Franke, Fachärz-
tin für Innere Me-
dizin, als Nach-
folgerin von Frau 
Augustin ihre 
Tätigkeit in der 
Allgemeinmedizi-
nischen Praxis im 
MVZ im Kranken-
haus Wurzen auf.

Leistungsspektrum:
•  Hausärztliche Grundversorgung
•  Blutuntersuchungen und Akutlabor
•  Vorsorgeuntersuchungen für Männer 

und Frauen
•  Krebsvorsorge für Männer 
   (inklusive PSA-Test)

•  Impfungen
•  Disease-Management-Programme:
 - Koronare Herzerkrankung (KHK)
 - Chronisch obstruktive 
    Lungenerkrankungen (COPD)
 - Asthma
 - Diabetes mell. Typ 2
•  Lungenfunktionsprüfung/
   Spirometrie
•  EKG (12-Kanal)
•  Langzeit-EKG
•  Langzeit-Blutdruckmessung
•  Belastungs-EKG (Ergometrie)
•  Diagnostische Ultraschallunter-
   suchungen
•  Sonstige und IGeL-Leistungen

PM Muldentalkliniken
Foto: privat M. Franke

Ihr Partner in Sachen
Gesundheit im Herzen
des Muldentals.

Sprechzeiten: 
Montag 08.00 – 12.00
Dienstag 08.00 – 12.00 und
 14.00 – 18.00
Mittwoch 08.00 – 12.00
Donnerstag 08.00 – 12.00 und
 14.00 – 18.00
Freitag 08.00 – 12.00

Zur gemeinnützigen Gesellschaft 
der Muldentalkliniken gehören 
die Krankenhäuser in Grimma 
und Wurzen, die Medizinischen 
Versorgungszentren (MVZ) in 
Colditz, Wurzen und Grimma, die 
Altenheimgesellschaft Muldental 
gGmbH in Wurzen und Brandis 
sowie die Servicegesellschaft.

Allgemeinmedizinische Praxis 

   im MVZ am KH Wurzen
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Ende Juni wurde dem Aufsichtsrat das 
Jahresergebnis 2019 vorgestellt. Die Ge-
sellschaft schließt einschließlich ihrer 
Tochtergesellschaften das Geschäftsjahr 
2019 mit einem Minus von rund 360.000 
Euro ab. In 2018 belief sich das Jahres-
ergebnis noch auf ein Minus von 3,7 
Millionen Euro. „Es ist eine beachtliche 
Leistung, die hier klar hervorzuheben 
ist. Ich bin von dem rasanten Tempo und 
der außerordentlich guten Qualität der 
Umstellungen positiv beeindruckt“, be-
tont Landrat Henry Graichen (CDU). Die 
Maßnahmen, die in enger Abstimmung 
mit dem Landrat, dem Aufsichtsrat, der 
Klinikleitung sowie dem Personalrat im 
vergangenen Jahr eingeleitet wurden, 
haben erste Früchte getragen.
Im vergangenen Jahr wurden viele in-
terne Prozesse geprüft, Synergien und 
Kostenpotentiale identifiziert und kon-
sequent genutzt. „Die ergriffenen Maß-
nahmen haben sich bewährt und die 
Muldentalkliniken sowie ihre Tochterge-
sellschaften in ein deutlich sicheres Fahr-
wasser gebracht. Auch für die kommen-
den Jahre gilt es, unsere Prozesse weiter 
zu beobachten und noch effizienter zu 
gestalten“, ergänzt Mike Schuffenhauer.

Muldentalkliniken im digitalen Zeitalter
Die Muldentalkliniken hatten es sich 
in 2019 insbesondere zur Aufgabe ge-
macht, die digitalisierte Patientenakte 
einzuführen. Für die Umsetzung wur-
den Fördermittel vom Freistaat Sachsen 
zur Verbesserung der Digitalisierung 
im Krankenhausbereich zur Verfügung 
gestellt. Perspektivisch ist der weitere 
konsequente Ausbau der Digitalisierung 
geplant: Neben der Patientenakte sol-
len künftig auch der Arztbrief sowie Be-
handlungsverträge digitalisiert werden. 
Auch im Warenwirtschaftssystem des 
Einkaufs sowie der Apotheke soll die Di-
gitalisierung Einzug halten.

Neustrukturierung der Unternehmens-
gruppe
Zu der gemeinnützigen Gesellschaft der 
Muldentalkliniken gehören die Kran-
kenhäuser in Grimma und Wurzen, die 
Medizinischen Versorgungszentren in 
Colditz, Wurzen und Grimma, eine Alten-
heimgesellschaft mit Häusern in Wurzen 
und Brandis, ein ambulanter Pflege-
dienst sowie eine Servicegesellschaft. 
Im Aufsichtsrat wurde beschlossen, dass 
die Altenheimgesellschaft Muldental 
gGmbH und die Medizinischen Versor-
gungszentren, als Geschäftsbereich zur 
Altenheimgesellschaft Muldental gGm-
bH gehörend, ab 1. August unter dem 
neuen Namen Soziale Dienste Muldental 
gGmbH agieren werden. „Die Umbenen-
nung verfolgt zum einen eine einheit-
liche Kommunikation nach außen und 
zum anderen eine bessere Abbildung 
der verschiedenen Geschäftsbereiche 
des Unternehmens. Niemand vermutete 
in einer Altenheimgesellschaft die Wahr-
nehmung vertragsärztlicher Versorgung 
durch unsere drei MVZ“, so Herr Schuf-
fenhauer zur Umbenennung. Daneben 
soll der gesamte Auftritt der Soziale 
Dienste Muldental gGmbH gemäß des 
aktuellen Corporate Design der Mul-
dentalkliniken gestaltet werden, um die 
Zugehörigkeit zur Unternehmensgruppe 
der Muldentalkliniken deutlicher hervor-
zuheben. Zur weiteren medizinisch-wirt-
schaftlichen Stärkung der Muldentalkli-
niken werden die beiden Abteilungen 
der Chirurgie in Grimma und in Wurzen 
eine fachliche Neuausrichtung erfahren, 
sodass am Standort Grimma eine stand-
ortübergreifende Klinik für Visceralchi-
rurgie entsteht. Ziel soll es sein, die mi-
nimalinvasiven chirurgischen Verfahren 
stringenter auszubauen. „Die Verfahren 
der minimalinvasiven Eingriffe, um-
gangssprachlich auch Knopflochoperati-
onen genannt, bieten für die Patienten 

sehr viele Vorteile. Wir sind gegenüber 
unseren Patienten verpflichtet, uns 
dieser Entwicklung konsequenter zu 
stellen“, führt Schuffenhauer aus. Am 
Standort Wurzen soll sich hingegen eine 
standortübergreifende Klinik für Ortho-
pädie und Traumatologie etablieren. 
„Hier sind wir aber noch in Diskussion 
mit unseren Mitarbeitern.“

Quartalsbericht 2020 positiv
Aufgrund der geplanten strategischen 
Maßnahmen erwarten die Kliniken und 
die Tochtergesellschaften für die kom-
menden Jahre wieder positive Ergeb-
nisse. „Wir befinden uns schon jetzt 
auf einem sehr guten Weg. Wie das Ge-
schäftsjahr 2020 letztlich abschließen 
wird, kann aufgrund der derzeitigen Situ-
ation rund um die durch den SARS-COV-
2-Virus verursachte COVID-19-Pandemie 
nur schwer prognostiziert werden. Un-
ser Hauptziel ist es jedoch, unseren Ver-
sorgungsauftrag für die Menschen in der 
Region auch in dieser schwierigen Zeit 
aufrechtzuerhalten“, so Schuffenhauer.
Angesichts der Diskussionen zu Struk-
turanpassungen in der sächsischen Kran-
kenhauslandschaft verweist Landrat 
Graichen auf die Erfahrungen der letzten 
Monate: „Der Bestand von Krankenhäu-
sern darf nicht nur vom Gewinn oder der 
Kostendeckung abhängig gemacht wer-
den. Eine leistungsstarke und ortsnahe 
medizinische Versorgung der Bevölke-
rung ist elementar.“ Die dafür benötigten 
Pflegekräfte sind derzeit jedoch Man-
gelware. Hier bietet der Landkreis seine 
Hilfe an: „Wir planen am Berufsschulzen-
trum Wurzen den Ausbildungsgang Pfle-
gehelfer neu einzurichten“, informiert 
Graichen, der mit diesem Angebot die 
Arbeit der kreiseigenen Gesellschaften 
aber auch anderer Pflegedienstleister 
unterstützen will.

PM Muldentalkliniken

Muldentalkliniken begeben sich in sicheres Fahrwasser

Gesundheit

Ehrenamtspreis 2020: 
Zu ehrende Bürgerinnen und Bürger gesucht
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Gesundheit

Hörgeräte, die nicht wasserscheu sind

– Anzeige –

Fo
to

s:
 F

ot
ol

ia
/M

on
ke

y 
Bu

si
ne

ss
, P

ho
na

k,
 H

el
fe

r H
ör

sy
st

em
e

Fo
to

s:
 F

ot
ol

ia
/M

on
ke

y 
Bu

si
ne

ss
, P

ho
na

k,
 H

el
fe

r H
ör

sy
st

em
e

Neue Hörgerätetechnik:
nach IP 68 wasser- und staubresistent

z.B. Phonak Marvel 50-312

ZENTRALE WURZEN: JACOBSGASSE 17 • TEL.: 03425/852286 • ÖFFNUNGSZEITEN: MO.-FR. 9-18 UHR • SA. 9-12 UHR
FILIALE WURZEN: BADERGRABEN 12 • TEL.: 03425/8530414 • ÖFFNUNGSZ.: MO.-FR. 8.30-13 UHR • MO./DI. 14-18 UHR • DO. 13.30-16 UHR
FILIALE NAUNHOF: MARKT 5 • TEL.: 034293/558757 • ÖFFNUNGSZEITEN: MO.-FR. 9-13 UHR • MO./DI./DO. 14-18 UHR
FILIALE GROITZSCH: BREITSTR./ECKE SCHULGASSE • TEL.: 034296/744640 • ÖFFNUNGSZEITEN: MO., DI., DO. 9-15 UHR • MI. 9-18 UHR

JETZT TESTEN 
UND UNVERBINDLICH 
PROBETRAGEN

 G U T S C H E I N

Machen Sie es wie Sofi e:

„Endlich trage ich Hörgeräte, 

die nicht wasserscheu sind”. 

Sofi e, 36 Jahre, Ostseefan MEHR MEER HÖREN

www.helfer-hoersysteme.de H Ö R S Y S T E M E
Hörakustik Meisterbetriebe    Inh.: Mathias Helfer

Hörgeräte, die nicht wasserscheu sind
Der Sommer kommt und die Badezeit lockt ans Was-
ser, zum Wandern, Laufen oder Fahrradfahren. Nicht 
nur ein plötzlicher Regenschauer, sondern auch der 
Schweiß kann in das Innenleben der Hörgeräte ein-
dringen. Aus unserer Praxis wissen wir, dass es nicht 
gerade selten vorkommt, dass Hörgeräteträger 
beim Duschen oder Baden vergessen, die 
Hörgeräte herauszunehmen. Reparaturen 
auf Grund von Korrosion sind die Folge. 
Vor allem die Verstärkereinheit sowie 
die hochwertigen Mikrofone sind da-
von betroffen. Auch Staub und Kör-
perrückstände können die Mikro-
fonöffnungen verstopfen. Am Strand 
oder bei der Gartenarbeit stellen das 
Wasser und der Staub potenzielle Feh-
lerquellen für die Hörgeräte dar. 

Unsere Lösung
Mit unseren IP 68 zertifi zierten Hörgeräten sind Sie für 
jede Ihrer Aktivitäten gerüstet. Wenn jetzt noch Pfl e-

gemittel wie Trockensysteme und Reinigungsset ange-
wendet werden, sind selbst Staub und Schweiß kein 
großes Problem mehr für Hörgeräte. 

Was bedeutet IP 68?
IP 68 bedeutet eine Zertifi zierung nach zwei 

Kennziffern. Kennziffer 6 steht für Berüh-
rungsschutz und bedeutet: vollständiger 

Berührungsschutz, Schutz gegen Ein-
dringen von Staub.
Die zweite Kennziffer steht für Was-
serschutz. Die IP 8 bedeutet: ge-
schützt vor eindringendem Wasser 
beim Eintauchen für unbestimmte 
Zeit.

Helfer Hörsysteme berät Sie gern über 
wasser- und staubresistente Hörgeräte, 

damit Sie frei und unbeschwert Ihr Hören in 
allen Lebenslagen genießen können. 

www.helfer-hoersysteme.de
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Der Sommer kommt und die Badezeit 
lockt ans Wasser, zum Wandern, Lau-
fen oder Fahrradfahren. Nicht nur ein 
plötzlicher Regenschauer, sondern auch 
der Schweiß kann in das Innenleben der 
Hörgeräte eindringen. Aus unserer Pra-
xis wissen wir, dass es nicht ge-
rade selten vorkommt, dass 
Hörgeräteträger beim Du-
schen oder Baden ver-
gessen, die Hörgeräte 
herauszunehmen. Re-
paraturen auf Grund 
von Korrosion sind die 
Folge. Vor allem Ver-
stärkereinheiten so-
wie die hochwertigen 
Mikrofone sind davon 
betroffen. Auch Staub und 
Körperrückstände können die 
Mikrofonöffnungen verstopfen. Am 
Strand oder bei der Gartenarbeit stellen 
das Wasser und der Staub potenzielle 
Fehlerquellen für die Hörgeräte dar.

Unsere Lösung
Mit unseren IP 68 zertifizierten Hörge-
räten sind Sie für jede Ihrer Aktivitäten 

gerüstet. Wenn jetzt noch Pflegemittel 
wie Trockensysteme und Reinigungsset 
angewendet werden, sind selbst Staub 
und Schweiß kein großes Problem mehr 
für Hörgeräte.

Was bedeutet IP 68?
IP 68 bedeutet eine Zertifi-

zierung nach zwei Kenn-
ziffern. Kennziffer 6 

steht für Berührungs-
schutz und bedeu-
tet: vollständiger 
Berührungsschutz, 
Schutz gegen Ein-
dringen von Staub. 

Die zweite Kennziffer 
steht für Wasserschutz. 

Die IP 8 bedeutet: ge-
schützt vor eindringendem 

Wasser beim Eintauchen für un-
bestimmte Zeit. Helfer Hörsysteme be-
rät Sie gern über wasser- und staubre-
sistente Hörgeräte, damit Sie frei und 
unbeschwert Ihr Hören in allen Lebens-
lagen genießen können.

www.helfer-hoersysteme.de

Das Thema: Individuelle, gesunde 
Contactlinsen.
„Scharf sehen ... auch ohne Brille“: 
Ein Traum für viele Brillenträger. 
Mit einer Individuellen Anpassung 
gesunder Contactlinsen kann dieser 
Traum in Erfüllung gehen. Mit neues-
ter Videotechnik beurteilen wir den 
vorderen Augenabschnitt. Wir er-
fassen mit unserem Keratographen 
20.000 Messpunkte Ihrer Hornhaut 
und bestimmen so, welche Contact-
linse für Sie die Richtige ist! Nach-
dem wir Sie im Umgang mit Ihren 
Contactlinsen geschult haben, steht 
Ihrem scharfen Durchblick ohne Bril-
le nichts mehr im Weg!

Augenoptikermeisterin 
Andrea Rost

Optiker Rost, 
Badergraben 10, 
04808 Wurzen, 
Telefon: 
03425 25852

Optikersprechstunde mit Andrea Rost
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Tipps

Anzeige für Linus Wittich

Tel.: 03423 / 7 06 15 38
waeschefraeulein@t-online.de
facebook.com/waeschefraeulein

FEINE WÄSCHE –
ideale Formen für Ihren Körper

WÄSCHE FRÄULEIN 

Für  

Sie & Ihn

EILENBURG
Torgauer Str. 44

Inh. Kerstin Böhme

Anzeigenformat: 185 mm breit / 65 mm hoch   

Welcher BH passt zu mir?
Was ist, wenn man die richtige Größe für 
sich gefunden hat und der BH dann trotz-
dem nicht wirklich passt? Nicht für jede 
Frau ist jede Form auch die passende. 
Heute gibt es einen kleinen Abriss an 
verschiedenen BHs und ihren Formen. 
Die ideale Form für sich zu finden, ist 
genauso individuell und wichtig, wie die 
Größe.

Fangen wir mit dem 
Modell Deauville 
von Prima Donna 
als Vollschale an. 
Der Deauville ist 
ein BH mit legen-
därer Passform und 
eleganter, luftiger 
Optik. An Cups und 
Trägern mit leicht 

glänzender Stickerei. Der ideale BH für 
einen weichen und/oder üppigen Busen. 
Höher geschnittene und vollere Cups mit 
bequemen breiteren Trägern. Dieser ist 
in mehreren Farben erhältlich.

Gehen wir in eine 
Schale in der Herz-
form. Das Modell 
Glow von Prima 
Donna. 
Sie suchen etwas 
unsichtbares unter 
heller Kleidung? 
Glow macht es 
möglich. Ein ange-

sagter BH mit glatten, unterlegten Cups 
und einem Degradé-Effekt von drei 
schmeichelhaften Hauttönen. Gänzlich 
glatt und unsichtbar unter auch eng 
anliegenden Outfits. Er schmeichelt 
jedem Teint und der weiblichen Sil-
houette. Die tiefer geschnittenen Cups, 
bieten ausreichend Platz, auch für einen 
größeren Busen.
Jetzt wird es etwas filigraner und 
auch für kleinere Umfänge und Cups 
ausgerichtet.

Nehmen wir zum 
Beispiel den Yohji 
in der Herzform 
von Marie Jo. Wir 
können hier auch 
bunt! Mit Yohji in 
einem angesagten 
Neonpinkton. Ein 
leichter, sommer-

licher T-Shirt-BH mit schlichten Karos 
auf dem unterlegten Cup. Die raffinier-
ten Details, wie das Schleifchen und 
der Träger am Träger, vollenden dieses 
ansprechende, minimalistische Design. 
Die Herzform hebt, ohne aufzutragen 
und ist eine der gängigsten Formen in 
der "kleineren" Liga.

Das „Gegenstück“ 
der Herzform ist der 
Außenträger. Wir 
stellen diese Form 
an dem Modell 
Alexander von 
Marie Jo vor. Wir 
sehen hier einen 
Mix aus unsichtbar 

und knalligen Neondetails. Farbe und 
die dünnen Träger machen diesen Balco-
nette-BH , zu einem unwiderstehlichen 
Sommer-BH. Die glatten nudefarbenen 
Cups, machen ihn unsichtbar unter 
heller Kleidung und die Träger sorgen 
für den speziellen Hingucker. Die Außen-
trägerform bietet Halt, obwohl die Cups 
etwas flacher geschnitten sind durch 
den höher gefassten Mittelsteg. Die 
Form ist sehr gut für einen festen und/
oder vollen Busen geeignet.
Wir laden Sie dazu ein, selbst einmal die 
verschiedenen Modelle und Formen in 
unserem Geschäft auszuprobieren.
Ab 01.07.2020 geben wir auch die 
Mehrwertsteuersenkung auf 16 % an 
Sie weiter. 
Wir freuen uns auf Sie!                                         

Ihr Wäschefräulein

– Anzeige –

Die Sommerferien star-
ten und mehr Schüler 
als gewöhnlich verbrin-
gen in diesem Jahr diese Zeit 
in Sachsen. Damit sie trotzdem 
viel erleben und rundum mobil 
sind, bieten die sächsischen Ver-
kehrsverbünde passende Tickets 
für Schüler und Azubis bis 20 
Jahre an. Zum einen gibt es das 
FerienTicket Sachsen, das im ge-
samten Freistaat gilt. Dieses kann 
ab 1. Juli 2020 gekauft werden. 
Das FerienTicket Sachsen kostet 
30 Euro und gilt sechs Wochen 
lang in ganz Sachsen und dem 
gesamten Mitteldeutschen Ver-
kehrsverbund (MDV). 
Mit dem weiteren Angebot im 
MDV, dem Schülerferienticket 
Sachsen-Anhalt + MDV, können 
SchülerInnen das ganze Ge-
biet des Mitteldeutschen Ver-
kehrsverbundes und das gesamte 
Land Sachsen-Anhalt entdecken. 
Die Ferientickets gibt es in den 
Servicestellen der Verkehrsunter-
nehmen und Verbünde, an allen 
Automaten der Eisenbahnen so-
wie bei vielen Zugbegleitern und 
Busfahrern im Regionalverkehr 
Details: www.dein-ferienticket.de 
oder unter 0341 9135 3591. 

PM MDV GmbH
Foto: Lars Neumann.Fotografie

Mit Bus und Bahn günstig

durch die Sommerferien
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Georg-Schumann-Straße 25    04808 Wurzen
Tel. 03425/90 25 0    silke.hempel@wg-wurzen.de
www.wg-wurzen.de

Wohnungsgenossenschaft 
Wurzen eG

Georg-Schumann-Straße 25 • 04808 Wurzen
Tel. 03425/90 25 0 • info@wg-wurzen.de
www.wg-wurzen.de

Ankommen,  Ankommen,  
glücklich sein!glücklich sein!

Immobilien

Ein echter Hingucker entsteht
Grundsteinlegung der Wohnungsgenossenschaft Wurzen eG 
zum Neubau in Brandis Rathausgasse / Mathildenstraße
Einen schöneren Tag konnte sich der Bauherr nicht aussuchen: 
bei bestem Sonnenscheinwetter begrüßte Sven Mittenzwei 
die anwesenden Gäste. „Eine Mischung aus Anspannung und 
Vorfreude liegen auf diesem Tag“ so Mittenzwei. Das ist nicht 
verwunderlich, geht es doch um eine Menge. „Der offizielle 
Start am heutigen 30. Juni 2020 ist ein Grund zu feiern,“ so 
Mittenzwei weiter.
In einer Rede, die sowohl sachlich als auch emotional 
war, wurde deutlich, dass es hier nicht nur um einen blo-
ßen Neubau geht, dem ersten der Genossenschaft übri-
gens seit 1997. Mittenzwei, Vorstand der Wohnungsgenos-
senschaft Wurzen, blickt zurück: „Es ist inzwischen über 
vier Jahre her, dass der Stadtrat Uwe Engel an mich her- 
antrat, ob wir als Genossenschaft hier in Brandis die alte Kauf-
halle abreisen und an deren Stelle Wohnhäuser errichten könn-
ten.“ Ohne langes Zögern und mit sicherem Gefühl entgegnete 
der jetzige Bauherr mit Zustimmung seiner Vorstandskollegin 
Frau Birgit Huber: „Kann ich mir“. Nach einer Ausschreibung 
erhielt man vom Stadtrat Brandis letztendlich den fast einstim-
migen Zuschlag.
Im Bau gleichen sich Gutes und Schlechtes aus, sagt man. Dass 
die Bodenbeschaffenheit des Grundstücks, auf dem der Neu-
bau errichtet wird, gelinde gesagt nicht einfach sein wird, er-
kannte man erst nach dem Abriss der maroden Kaufhalle, die 
zuvor hier stand und jahrzehntelang leider ein Schandfleck an 
dieser Stelle war. Tonnenweise Kohle befand sich in der Erde, 
die teuer entsorgt werden musste. Viel Kohle zu haben, war 
hier leider kein guter Umstand. „Trotzdem befinden wir uns 
im finanziell gesteckten Rahmen“, so der Bauherr. Glücklicher-
weise hatte Corona keine Auswirkungen auf die Baustelle. Zu 
einem Bauverzug kam es nicht.
„Im Herbst“, so Mittenzwei, „soll Richtfest gefeiert werden. 
Und wenn der Bau gelingt, wovon ich ausgehe, werden ab Sep-
tember / Oktober 2021 zufriedene Menschen ein neues Zu-
hause gefunden haben“. Außerdem betonte er: „Für das, was 
noch vor uns liegt, bin ich ziemlich optimistisch“. 
Für das anspruchsvolle Vorhaben wurde sich vor zwei Jahren 
für das Wurzener Planungsbüro Weidemüller entschieden. 
Vorangegangen war hier ein funktionaler und gestalterischer 
Wettbewerb unter fünf Architekturbüros. Direkt an den Dip-
lom-Ingenieur Hagen Weidemüller gewandt, sagte Mittenzwei: 
„Ich kann sagen, eine gute Wahl. Nicht nur, dass hier eine sehr 

attraktive Architektur zum Blickfang der Stadt Brandis wird, 
sondern auch die sachliche Zusammenarbeit mit Fachplanern 
und die Abstimmung mit Baufirmen machen die Zusammen-
arbeit sehr angenehm.“ Ein Kompliment an das Wurzener Pla-
nungsbüro.
Auf eine gute Funktionalität und Modernität wird hier wert ge-
legt: 16 von 20 Mietwohnungen sind barrierefrei (u.a. durch 
Fahrstühle). Geheizt wird durch Erdwärme. Über fehlende In-
teressenten könne man deshalb nicht klagen. 
Im Namen der Vorstandskollegin Frau Huber bedankte sich 
Sven Mittenzwei außerdem bei Bürgermeister Arno Jesse und 
seinen MitarbeiterInnen, der Firma Kafril, der Firma Keller 
Grundbau, der Firma MSN und dem eigenen Aufsichtsrat. 
Nun erhielt auch Brandis Bürgermeister Arno Jesse das Wort. 
Er sei „ausgesprochen dankbar für den Mut, die Ausdauer 
und die positive Ausstrahlung Mittenzweis, der trotz mancher 
Rückschläge drangeblieben ist. Respekt und Dank dafür.“ Jesse 
freue sich, den Bau stündlich wachsen zu sehen.
Schließlich schritt man zur eigentlichen Tat. Mittenzwei ver-
kündete den Grundsteinspruch: „Auf Grund mit Stein wird auf-
gebaut, ein schönes Haus, auf das man schaut. Bauen ist, was 
soll man sagen, ein großes Werk, man muss es wagen. Denn es 
soll für immer stehen, auch dann, wenn starke Winde wehen. 
Und dass alle Grobheit dieser Welt an starken Mauern nieder-
fällt. Bevor das neue Werk nun startet, ein jeder auf den An-
fang wartet, legen wir den ersten Stein. Es muss der allerbeste 
sein! Er trägt mit seiner ganzen Kraft, das was das Handwerk 
hier erschafft. Nun sei der Grundstein Glücksymbol, für Haus 
und Bauherr Ruhepol! Auf dass der Stein für immer liegt und 
Glück mit guter Zukunft siegt“ (Autor: Michael Milbradt). 
In die Schatulle, die dann einbetoniert wurde, kamen (wie es 
sich gehört) ein Satz Baupläne, die tagaktuelle LVZ, ein Satz 
aktueller Euro-Münzen, eine Broschüre der 
Wohnungsgenossenschaft Wurzen sowie – 
und das ist nun ein Grund zum Schmunzeln 
– ein Handy. Ob nun in 200 Jahren (wenn die 
Schatulle vielleicht einmal geöffnet werden 
wird) jemand mit dem „ollen Ding“ etwas 
anzufangen weiß, steht in den Sternen. 
Nun wurde angestoßen. Gut versorgt durch 
das Caterings der „Reblaus Wurzen“ konn-
ten die Anwesenden sich nun über den 
Bau austauschen.  

red. (Foto und Text D. Müller) 

Grundsteinlegung (v. l. n. r.): Birgit Huber, Kaufmännischer                                 
Vorstand Wohnungsgenossenschaft; Arno Jesse, Bürgermeister Brandis;                                    

Sven Mittenzwei, Vorstandsvorsitzender Wohnungsgenossenschaft;                  
Thomas Gündel, Aufsichtsratsvorsitzender Wohnungsgenossenschaft
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Bauen / Wohnen / Einrichten

Neue 
Stufen 

nach Maß

NachherNachher

Wieder schön und sicher!Wieder schön und sicher!Alte Treppe?

Türen  Küchen  Treppen  Fenster  Decken  Schranklösungen 

PORTAS-Fachbetrieb
Holger Uhlrich

Studio in Wurzen
Jacobsplatz 1 
Mittwoch 9.00 - 17.00 Uhr
Tel. 03425 - 8526200

Sommer, Sonne, Zeit für Verschönerungsarbeiten
Zuverlässigen Insektenschutz im Handumdrehen selbst montieren

Wir bauen ein

Deutschlands 
meistgekauftes 
Markenhaus!

Jetzt informieren: 034341 43122
Bellmann Immobilien GmbH & Co. KG Town & Country Lizenz-Partner

www.bellmann-immobilien.de

Mama und Papa haben sich entschieden!

Ausgabe 11-2019 / 07-20

Hier fühl ich 
mich wohl!

Ein Grund mehr, unsere 
Ausstellung zu besuchen!

Eidner GmbH HS Borna
Schützstraße 6, NL Torgau
04808 Wurzen NL Eilenburg
Tel.: 03425 920093 

Bäder  sehen  planen  kaufen

Individuell geplant, kompetent beraten und massiv gebaut.

Massiv Haus Sachsen GmbH
Die bessere Alternative zum Architektenhaus

Zschortauer Str. 71
04129 Leipzig
Tel.: 0341 46 37 610www.massiv-haus-sachsen.de

Ihr neues Zuhause:

Dieses Jahr stehen deutsche Regionen und das benachbarte 
Ausland hoch im Kurs für Ferienreisen. Nicht wenige allerdings 
planen auch, ihren ganzen Urlaub – oder zumindest einen Teil 
davon – zu Hause in den eigenen vier Wänden zu verbringen. 
Eine gute Gelegenheit, endlich einmal lange geplante und im-
mer wieder aufgeschobene Verschönerungsarbeiten im und 
am Haus anzugehen. Wenn zum Beispiel die Wände andere 
Farben oder neue Tapeten bekommen und ein neuer Fußbo-
den verlegt wird, dann passen alte Fensterdekorationen oft 
nicht mehr so recht zum neuen Look. Im Trend liegen zarte 
Waben- oder Diamantplissees, die den Fenstern einen leichten 
und sommerlichen Touch verleihen.

Elegante Fensterdekorationen für Selbermacher
Den Profi-Look der eleganten Plissees kann sich heute jeder-
mann selbst ans Fenster zaubern – ohne handwerkliche Vor-
kenntnisse. Im Webshop von Gardella Home beispielsweise 
gibt es die Behänge in einer Vielzahl von vorgefertigten Ma-
ßen für typische Fenstergrößen. Unter www.gardella-home.
com sind weitere Infos und Montagevideos zugänglich. Wenn 
kein Standardmaß verfügbar ist, dann lassen sich die Plissees 
auf Maß anfertigen. Besonders für Mieter ist es wichtig, dass 
die Befestigung am Rahmen des Fensterflügels ohne Beschä-
digungen möglich ist, zum Beispiel mit Klemmhaltern oder 
Klebepads. So lassen sich die Sonnenschutzsysteme in Miet-
wohnungen spurlos wieder entfernen, falls man die Wohnung 
wechselt. Systeme, die an Kunststoffseilen geführt werden, 

bieten doppelte Vorteile. Zum einen können sie bei gekipptem 
Fenster nicht pendeln. Zum anderen lassen sich die Plissees 
nach dem Einhängen sowohl von oben als auch von unten 
öffnen und schließen. Dadurch kann man die Verschattung 
je nach Sonnenstand individuell regulieren und die Lichtstim-
mung im Raum anpassen.

Neuer Look mit Zusatznutzen
Wabenplissees in verschiedenen zarten Farbtönen geben dem 
Fenster nicht nur einen attraktiven Rahmen, sie bieten auch 
praktische Vorteile. Neben dem Schutz vor der Hitzeeinstrah-
lung im Sommer halten sie im Winter die Wärme besser im 
Haus. Denn die Luftkammern der Plissees verbessern die Wär-
medämmung an den Fenstern. Zusätzlich wirkt das zarte Po-
lyestergewebe schallabsorbierend und verbessert die Rauma-
kustik spürbar. djd, Foto: djd/gardella-home.com
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KulturGuide

Juli / August

Dauerveranstaltungen

 jeden 2./4. Dienstag
16.00 – 18.00 Uhr
Fahrradwerkstatt
* Kinder- und Jugendhaus, Wurzen 

 jeden 1./3. Mittwoch
15.00 – 17.00 Uhr
Nähwerkstatt
* Psychosoziales Beratungszent-
rum, Dr. Külz-Strasse 5, Wurzen

 jeden Mittwoch
18.30 Uhr 
Punkrocktresen 
*Kultur- und BürgerInnenzentrum    
im D5, Domplatz 5, Wurzen 

 jeden 1. Donnerstag
15.00 – 17.00 Uhr
Interkultureller Frauentreff
*Kultur- und BürgerInnenzentrum D5, 
Domplatz 5, Wurzen. 
frauke.sehrt@ndk-wurzen.de

 jeden Donnerstag
18.30 – 20.30 Uhr 
Sporttraing für Jugendliche
*Kultur- und BürgerInnenzentrum    
im D5, Domplatz 5, Wurzen 
ingo.stange@ndk-wurzen.de

 jeden letzten Sonntag
13.00 – 17.00 Uhr 
Flohmarkt Gnadenhof Lossa
*Gnadenhof Lossa, Lossaer Landstr. 1, 
Thallwitz OT Lossa

 Dom St. Marien
Dom-und Orgelführungen:
Anmeldung unter Tel.: 3425 90500

 Türmerwohnung Stadtkirche 
St. Wenceslai
Anmeldung unter Tel.: 03425 905020

 Museum Wurzen
Führungen auf Anmeldung unter Tel.: 
03425 8560405

 Dorf- und Bauernmuseum 
Kühren
Besichtigung unter Tel.: 034261 61391 

 Bismarckturm Wachtelberg
Führungen durch das NSG / Turm-
besichtigungen: Anmeldung unter 
Tel.: 0172 3409882

 31.07. | 20.00 Uhr
 28.08. | 19.30 Uhr
 11.09. | 18.00 Uhr
Mondscheinfahrten
*Fährhaus Wurzen
Infos: Telefon: 03425 811555, 
E-Mail: www.faehrhaus-wurzen.de

 13.08. | 19.30 Uhr 
*Dom St. Marien, Wurzen
Orgelkonzert am Donnerstag
An der Orgel: Kantor Tobias  

Ingeborg Freytag ist zum Komponieren tief in die Stadt 
Wurzen, ihre Geschichte und in Ringelnatz‘ Werk einge-
taucht, hat sich in seine Texte und deren Vertonungen ein-
gehört und Stadt- und Naturgeräuschen nachgespürt. Sie 
hat komponiert, verworfen, neu angefangen. Nun ist viel 
mehr als ihre Geigen zu hören. Sie singt, dank der Technik 
auch mehrstimmig mit sich selbst, verarbeitet Geräusche 
und Klänge aus Wurzen, lässt Brunnenwasser rieseln und 
setzt Percussions-Instrumente ein. 13 unverwechselbare 
Klangteppiche breitet sie an den Stelen aus. Bisweilen 
fängt sie Ringelnatz‘ Fernweh ein, mit der Cayamba aus 
Madagaskar mit Wellenrauschen und dem Klicken von 
Segelleinen am Mast. „Ich habe meine Freude mit hinein-
komponiert“, sagt sie. 
Denn Freude habe es gemacht, die Ringelnatzfans der 
Stadt zu unterstützen bei ihrem Anliegen, Ringelnatz in 
seiner Geburtsstadt lebendig zu halten. Freude haben die 
Rundgänge und Entdeckungen in Wurzen gemacht, etwa 
der große geschichtliche Bogen ins Heute, den man am 
Domplatz spüren kann. 
Ausprobiert hat sie den musikalischen Pilgerweg auf Rin-
gelnatz‘ Spuren zunächst selbst und genossen, wie sich die 
Geräusche des Wurzener Alltags beim Zuhören mit ihrer 
Musik vermengen. „Es ist wie das Leben, es entsteht stän-
dig spontan Neues“, lacht sie. Und natürlich hat sie Ringel-
natz‘ Verse vom Fiedelbogen in den Rundgang eingewebt. 
Wo? Das kann man ab 2. August selbst herausfinden. 
11 Uhr, mit Treffpunkt am Markt, wird der musikalische 
Part eingeweiht. Anmeldungen nimmt die Tourist-Info 
entgegen. Smartphone und Kopfhörer sind erforderlich. 
Die Künstlerin stellt ihr Werk selbst vor. Und am 9. August 
zur gleichen Zeit wird zum zweiten Teil des musikalischen 
Pilgerns geladen.
Wer dabei sein möchte, die Plätze sind begrenzt und auf 
Abstand wird geachtet. Und danach kann jedermann die 
QR-Codes nutzen und selbstständig in Tönen und Klängen 
unterwegs sein auf dem wohl deutschlandweit einmaligen 
stadtgeschichtlichen Kunstpfad mit Versen und Plastiken, 
Noten und Klängen.

Das ganze Programm zum RingelnatzSommer 2020 vom 
1. bis 9. August auf www.ringelnatz-verein.de. Um Vor-
bestellung bei der Tourist-Information wird gebeten. Die 
Veranstaltungen finden im Innenhof des Kulturhauses 
Schweizergarten bzw. bei Regen im Saal des Kulturhauses 
statt. Auf Abstand wird geachtet. 

PM Jochim Ringelnatz Verein e. V. Wurzen

Ringelnatzsommer 2020: 
Einweihung der Werke von 
Ingeborg Freytag

Führungen

Kultur / Freizeit

Ahornweg 11 • 04838 Eilenburg

Betreuungsdienst

Matthias Schmidt

Wir bieten Ihnen Hilfe und Unterstützung in Ihrem 
Alltag an und entlasten pflegende Angehörige.

Ihre persönlichen Helfer im Alltag

Telefon: 03423 7063947
Mobil:   0179 1244509

info@betreuungsdienst-schmidt.de
www.betreuungsdienst-schmidt.de

Jetzt auch in 
Wurzen für Sie da

Bitte beachten Sie: 
Alle Führungen sind nur unter Voranmeldung möglich!
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RubrikKulturGuide

 27.07. | 10.00 Uhr 
Gedächtnistraining 

 30.07. | 09.00 Uhr 
Rommé bis Mittag

 30.07. | 10.00 Uhr 
English-Workshop

 30.07. | 13.30 Uhr 
Handarbeiten

 01.08. | 19.00 Uhr 
Käsebier erobert den 
Kurfürstendamm – 
Grammophonlesung

 02.08. | 11.00 Uhr 
 09.08. | 11.00 Uhr 
Musikalische Führung über 
den Ringelnatz-Kunstpfad

 02.08. | 16.00 Uhr 
Verringelnatzt und zugenäht 
– Dichterabend

 07.08. | 20.00 Uhr 
Dein RingelDirTreu – Vortrag

 07.08. | 21.30 Uhr 
Dirnentragödie – Stummfilm

 08.08. | 19.00 Uhr 
Einmal frei und einmal 
glücklich sein – Musik. Lesung

 09.08. | 16.00 Uhr 
Mit ihm wäre ich überall 
hingegangen – Musik. Lesung

 22.07. – 09.08. 
Sommerkabarett mit 
der Funzel
*Zoo Leipzig, Marché Mövenpick

 02.08. | 15.00 Uhr 
Summertime – Musik im 
Garten
*Botanischer Garten, Leipzig

 02.08. | 18.00 Uhr 
Musik und szenischer Tanz 
mit dem Canella-Trio
*Laurentiuskirche, Markranstädt 

Bund Bildender Künstler Leipzig stellt in Wurzen aus!

Das international ausgeschriebene Ausstellungsprojekt 
Ereignis Malerei 2020 präsentiert mit ausgewählten Pos-
tionen zeitgenössischer Malerei einen Querschnitt ver-
schiedener Techniken, Themen und Arbeitsweisen. 
Die Palette reicht von abstrakter, informeller über gegen-
ständliche Malerei bis hin zu Ornament und dem experi-
mentellen Umgang mit der Leinwand.
Mit Werken von Ackermann, Avram, Baumann, Deloar, 
Déry, Dettmann, Dornis, Ebersbach, Füreder, Große, Ja-
cob, Keller, Klenner, Kromke, Kursawe, Küster, di Lecce, 
Lehmann, Liebscher, Lukas, Meisel, Miche, Müller, Opper-
mann, Pohl, Prusak, Raffler, Reinbothe, Schotten, Schulze, 
Schuster-Kaiser, Voerkel, Voigt, Werdin, Wuttke, Yoo.

Vernissage:  02.08.2020 um 11.00 Uhr 
  Städtische Galerie am Markt, Wurzen
Einführung:  Heidi Stecker 
  (Kunstwissenschaftlerin, Leipzig)
Dauer:    02.08. bis 30.08.2020   
Öffnungszeiten:  Do. bis So. 14.00 bis 18.00 Uhr 

Ereignis Malerei – neue 
Ausstellung in der Galerie!

ab 60 €pro Monat

04821 Brandis, Grimmaische Str. 2 (über Polizei), Tel.: 034292 53325
04808 Wurzen, Bürgerm.-Schmidt-Platz 5, Tel.: 03425 924480Bürgerm.-Schmidt-Platz 5, Tel.: 03425 924480

Seit 24 Jahren erfolgreich mit uns lernen!Seit 27 Jahren erfolgreich mit uns lernen!

Haus der 1000 Trauringe

Trauringe ◆ Uhren ◆ Schmuck
Reparaturen ◆ Goldankauf

  Markt 4                     04808 Wurzen

Wir kaufen Ihr Altgold, Silber, Platin, Wir kaufen Ihr Altgold, Silber, Platin, 
Münzen, Zahngold und Bestecke. Münzen, Zahngold und Bestecke. 

Fragen Sie uns nach dem Tagespreis!Fragen Sie uns nach dem Tagespreis!

Altgoldankauf

www.hausder1000trauringe.de

VoSo RV Wurzen e.V.

RingelnatzSommer 2020 aus dem Umland
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Stellenmarkt

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Leipzig meldet für 
das kommende Ausbildungsjahr mehr als 600 freie Lehrstellen 
bei Unternehmen in der Region Leipzig – gleichzeitig zeichnet 
sich ein erhebliches Minus bei neu eingetragenen Ausbildungs-
verhältnissen ab. So lagen der IHK zu Leipzig bis Ende Mai 1.061 
Ausbildungsverträge vor – das waren 13 Prozent bzw. 160 Ver-
träge weniger als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Gerade 
in ausbildungsintensiven Branchen, die von den Auswirkungen 
der Corona-Pandemie stark betroffen sind, ist der Rückgang 
aktuell besonders groß: allen voran im Hotel- und Gastgewerbe 
mit bis dato 46 Prozent weniger Ausbildungsverträgen (aktu-
ell: 73; Vorjahr: 135). Im Handel beträgt das Minus derzeit 15 
Prozent (177 neue Ausbildungsverträge; Vorjahr: 207), wobei 
insbesondere im Groß- und Außenhandel ein starker Rückgang 
zu verzeichnen ist. Ein positiver Trend zeigt sich bei Berufen der 
Elektrotechnik (aktuell 129 Ausbildungsverträge; Vorjahr: 107).

Kristian Kirpal, Präsident der IHK zu Leipzig: „Die Corona-Krise 
setzt dem Ausbildungsmarkt aus mehreren Richtungen zu. 
Viele regionale Ausbildungsbetriebe waren über mehrere 
Wochen in ihrer Geschäftstätigkeit massiv eingeschränkt und 
sind es zum Teil bis heute. Gleichzeitig kamen im Frühjahr sämt-
liche Angebote der Berufs- und Praxisberatung an den Schulen, 
bei der Agentur für Arbeit und auch bei der IHK zu Leipzig zum 
Erliegen und können auch jetzt nur unter erschwerten Bedin-
gungen stattfinden. Im Ergebnis sehen wir eine alarmierende 
Entwicklung bei den Ausbildungsverträgen für das neue Ausbil-
dungsjahr. Das darf nur eine Momentaufnahme bleiben, sonst 
nimmt unsere Wirtschaftsregion an ihrer sensibelsten Stelle 
nachhaltig Schaden. Wir müssen jetzt Fahrt aufnehmen für 
das kommende Ausbildungsjahr. Die regionalen Unternehmen 
setzen auch und gerade in dieser beispiellosen Krise auf die 
Ausbildung von Nachwuchsfachkräften. Sie sichern in großer 
Verantwortung bestehende Ausbildungsverhältnisse und 

suchen auch für das nächste Ausbildungsjahr wieder händerin-
gend neue Auszubildende.“

Unternehmen können ihre freien Lehrstellen jederzeit kos-
tenfrei in der IHK-Lehrstellenbörse unter www.ihk-lehrstel-
lenboerse.de veröffentlichen. Schülerinnen und Schüler, die 
ab August in die Ausbildung starten wollen, finden hier aktu-
ell mehr als 600 freie Ausbildungsplatzangebote in rund 80 
gewerblich-technischen und kaufmännischen Berufen in der 
Region Leipzig. 

Die Aus- und Weiterbildungsberater der IHK zu Leipzig unter-
stützen sowohl Ausbildungsbetriebe als auch Auszubildende 
vor, während und auch nach der Ausbildung. Mehr Informati-
onen und Ansprechpartner unter: www.leipzig.ihk.de/ausbil-
dung.      PM IHK zu Leipzig
 

 

Stellenanzeigen im Wurzener Stadtjournal

DRUCKHAUS BORNA
Tina Neumann | Tel. 03433 207671
tina.neumann@druckhaus-borna.de

Ausbildungsstart 2020: 
Viele Lehrstellen in der Region Leipzig noch unbesetzt 

Interessante offene Stellen finden oder von Headhun-
tern gefunden werden: Das Internet spielt bei der Job-
suche heute eine zentrale Rolle. 
Insbesondere ein gut durchdachtes Profil auf Karri-
ereplattformen wie LinkedIn oder Xing kann die eige-
ne Sichtbarkeit steigern. „Googelt das Unternehmen 
nach einem Bewerber, macht ein professionelles Lin-
kedIn-Profil in der Trefferliste einen guten Eindruck“, 
erläutert Danica Ravaioli, Personalchefin der Adecco 
Group für Deutschland. 
Passende Schlagworte in den Kategorien „ich biete“ und 
„ich suche“ zählen ebenso dazu wie ein professionelles 
Foto. Wichtig ist es zudem, das eigene Netzwerk konti-
nuierlich zu erweitern – selbst wenn man gerade aktuell 
nicht auf Jobsuche ist. Denn aktive Profile werden von 
Recruitern besser gefunden.     
                 djd

Das eigene Online-Profil schärfen

Die STADTJOURNALE
Informieren. Wirksam werben. Erfolgreich sein.

www.druckhaus-borna.de
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Trauer

• Erd- und Feuerbestattung
• See- und Naturbestattung
• Überführung im In- und Ausland
• Erledigung aller Formalitäten
• Vermittlung von Trauerrednern
• Ausgestaltung der Trauerfeier
• Bestattungsvorsorgeregelung
• Sterbegeldversicherung
• Hausbesuche auf Wunsch
• Gräber für alle Bestattungen
• Hauseinsargung
• Trauerdrucksachen
• Anzeigen in der Tageszeitung
• moderne Trauerhalle

Wurzen - Friedrich-Engels-Straße 30 - Telefon: 03 42 5/92 45 31

Ständige Bereitschaft Tag & Nacht
www.BestattungshausHaensel.de

Inh. Thomas Hänsel - Fachgeprüfter Bestatter

Straße des Friedens 1
04808 Wurzen

Sigrid Flügel & 
Sohn Sebastian sind für Sie da    

Tag und Nacht!

(03425) 92 09 09
www.bestattungshaus-fl uegel.deInh. S. Flügel

Jahre20 Bestattungshaus
Sigrid Flügel

Friedhöfe im Sommer

Annahmestellen für Traueranzeigen

Bestattungshaus Wittig
Zillestraße 86, 04808 Wurzen

Tel.: 03425 811182

Bestattungshaus Hänsel
Friedrich-Engels-Str. 30, 

04808 Wurzen
Tel.: 03425 924531

Bestattungshaus S. Flügel
Straße des Friedens 1, 

04808 Wurzen
Tel.: 03425 920909

Bestattungshaus
Sigrid Flügel

Spaziert man dieser Tage über den Friedhof, wirken die engma-
schig gegossenen Pflegegräber beinahe wie kleine grüne Oasen. 
Schnell wird klar, dass ohne die unermüdliche Gießleistung viele 
liebevolle Grabbepflanzungen diesen Sommer wohl nicht über-
stehen würden. „Bei uns Friedhofsgärtnern liegt die Priorität 
derzeit ganz klar beim Pflanzenerhalt. Das gelingt nur durch das 
ununterbrochene Gießen. Dafür lassen wir alles andere gerade 
liegen“, erklärt Friedhofsgärtnermeister Ralf Kretschmer.
Und wo sind eigentlich Amsel, Bienen, Eichhörnchen & Co abge-
blieben? Wegen der Hitze sei es ungewöhnlich still auf seinem 
Arbeitsplatz, meint Kretschmer: „Die Tiere leiden sehr und 
haben sich in die hintersten Winkel zurückgezogen. Bei unseren 
Gießgängen über den Friedhof sorgen wir stets auch dafür, dass 

Trinkschalen voll mit Wasser für die Tiere aufgestellt sind. Nur 
so lassen sie sich hervor locken“. Die Friedhofsgärtner erweisen 
sich vielerorts also als Retter in der Not für Pflanzen und Tiere.
 
Was auf den Pflegegräbern dank der Wasserversorgung klappt, 
sieht bei gestressten Bäumen, Sträuchern und Hecken schon 
ganz anders aus. Nach einem nassen und kalten Winterhalb-
jahr herrscht seit Langem in weiten Teilen des Landes zu viel 
Hitze – und vor allem zu wenig Regen. Seit Wochen bereits 
kämpfen die Friedhofsgärtner mit den Folgen dieses unge-
wöhnlichen Wetters. Nur durch massiven Gießaufwand, der 
viele Betriebe an die Grenzen der Belastbarkeit bringt, können 
Schäden an Grabbepflanzungen eingedämmt werden. 

Quelle: grabpflege.de, Foto: gdf, Bonn



ZEIT FÜR BIOMETRISCHE
GLEITSICHTGLÄSER

Die ersten hochpräzisen Gleitsichtgläser, die auf einem 
allumfassenden biometrischen Augenmodell basieren.

Biometrische Gleitsichtgläser bei:
Optiker Rost
Badergraben 10 · 04808 Wurzen
Telefon 03425 / 925852 
E-Mail: info@optiker-rost.de
www.optiker-rost.de
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